


Für die Auswahl und die Einzelredaktion ihrer
jeweiligen Entscheide sowie für die Formu-
lierung der Leitsätze sind das Kantonsgericht, 
das Obergericht, das Verwaltungsgericht und 
die Staatskanzlei selber zuständig. Für die 
Gesamtredaktion liegt die Verantwortung beim 
Rechtsdienst der Staatskanzlei.
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP 1999–2006

A

Aktien

– Bestimmung des wirklichen Wertes durch den Richter; Gesuch hat der
Veräusserer zu stellen 1999 S. 119

Aktienkapital

– Zinsverbot; nicht Garantieversprechen eines Dritten 1999 S. 118

Alters- und Hinterlassenenversicherung

– Parteientschädigung bei gegenstandslos gewordener Schadenersatz-
forderung 1999 S. 47

– Verwaltungsratsmitglieder als Organe; grobfahrlässiges Handeln 2001 S. 71

– Streichung von (in einem Rechtsmittelverfahren bestrittenen) Beiträgen
aus einem Tilgungsplan und deren Geltendmachung nach Vorliegen des
Gerichtsurteils 2001 S. 80

– Waisenrente, Anspruchsdauer; Begriff der Ausbildung 2002 S. 78

– Zur Frage nach der Verantwortung von Verwaltungsräten bei der Liqui-
dation einer Firma nach Art. 52 AHVG 2003 S. 91

– Bestimmung der Beitragspflicht von Personen, von deren Erwerbstätigkeit
mehrere Staaten betroffen sind, unter dem Geltungsbereich des per
1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommens zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft
und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit vom
21. Juni 1999 (Freizügigkeitsabkommen, FZA) sowie unter dem Gel-
tungsbereich der bis zum Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens
massgebenden bilateralen Sozialversicherungsabkommen 2005 S. 127

– Teilhaber von Kommanditgesellschaften haben Beiträge von ihrem Anteil
am Einkommen der Gesellschaft zu entrichten. Beschränkt sich aber die
Investition auf eine reine Finanzanlage, um – unter Ausnutzung der ver-
sicherungstechnischen Solidarität – ein möglichst grosse individuelle Ren-
dite zu erwirtschaften, so kann sich der Investor nicht auf die Aufnahme
in die AHV berufen. Die AHV ist kein Finanzanlageobjekt 2005 S. 140
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

– Eine Streitverkündung ist im Schadenersatzverfahren nach Art. 52
AHVG nicht möglich 2005 S. 150

Altstadtreglement

– Kriterien für die Auslegung, Verweigerung einer Umbaubewilligung
1999 S. 73

Amtshilfe

– datenschutzrechtliche Grundlagen 2001 S. 244

– (Datenschutz) Bedeutung und Umfang im Steuerrecht 2002 S. 296

Anwaltsrecht

– Kostenauflage bei Einstellung der Untersuchung.  Einem Rechtsanwalt,
der vor der von ihm im Zusammenhang mit einer Honorarstreitigkeit
verlangten Vermittlungsverhandlung beim Friedensrichteramt kein
Gesuch um Entbindung vom Berufsgeheimnis eingereicht hat, dürfen
bei Einstellung der Strafuntersuchung die Kosten auferlegt werden 2003
S. 244

– Prüfungspflicht einer Urkundsperson bei der öffentlichen Beurkundung
der Generalversammlung einer Aktiengesellschaft 2003 S. 248

Arbeitsverhältnis, öffentlich-rechtliches

– kein Rechtsanspruch auf effektive Beschäftigung, keine Rechtspflicht
zur Annahme der geschuldeten Arbeitsleistung 1999 S. 170

Arbeitslosenversicherung

– Einstellung der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit 1999 S. 52

– Der einzelunterschriftsberechtigte Geschäftsführer einer GmbH hat im
Falle des Konkurses keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung; dies
gilt auch für seine Ehefrau 2000 S. 49

– Insolvenzentschädigung. Geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH
sind vom Anspruch auf Insolvenzentschädigung ausgeschlossen 2004 S. 125
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

– Einwöchige Frist zur Meldung einer Arbeitsunfähigkeit ist Verwirkungs-
frist 2000 S. 50

– Gesetzlicher Zweck der Insolvenzentschädigung; Lohnforderung muss
mindestens glaubhaft gemacht werden 2000 S. 56

– Überzeitentschädigungen und Entschädigungen für geleistete Überstun-
den sind nicht Bestandteil des versicherten Verdienstes, der Grundlage
für die Berechnung des Taggeldes bildet 2002 S. 85

– Pflicht zur Stellensuche während der Kündigungsfrist 2003 S. 97

– Schadenminderungspflicht. Pflicht des Versicherten zur Stellensuche
bereits nach erfolgter Kündigung. Anforderungen an Qualität und
Quantität der Stellenbewerbungen. Nachweis dieser Bemühungen 2004
S. 122

– Pflicht des Versicherten zur Teilnahme an Beratungs- und Kontrollge-
sprächen; Sanktion bei Säumnis 2005 S. 151 und Dauer der Einstellung
der Anspruchsberechtigung 2005 S. 153

– Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs und Einreichung der
für die Prüfung des Anspruchs notwendigen Unterlagen. Erlöschen des
Anspruchs. Art. 41 Abs. 1 ATSG – Wiederherstellung einer Frist 2005
S. 156

Aufenthaltsbewilligung 

– Voraussetzungen zur Erteilung einer humanitären Aufenthaltsbewilli-
gung 1999 S. 163

– Verneint für Bäcker/in zur Herstellung von biologischem Vollwertbrot
2000 S. 193

Auslagerung

– von öffentlichen Aufgaben an Private: datenschutzrechtliche Rahmen-
bedingungen 2001 S. 240

Ausländerrecht

– Eingrenzungs- oder Ausgrenzungsverfügungen gegen Ausländer ohne
Aufenthaltsbewilligung. Beurteilung der Beschwerde durch den ANAG-
Einzelrichter 2002 S. 130
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– Konkrete Anzeichen, die befürchten lassen, dass sich der betroffene
Ausländer einer Ausschaffung entziehen könnte, sind z.B. die wieder-
holte Straffälligkeit, falsche Angaben bezüglich Identität, Untertauchen
und hartnäckige Verweigerung der Mitwirkung bei der Beschaffung von
Reisepapieren 2004 S. 98

– Vollzug der Wegweisung; besondere Hindernisse, die eine Verlängerung
der Ausschaffungshaft rechtfertigen 2003 S. 119

– Voraussetzung für die Ausweisung eines Ausländers infolge Straffällig-
keit. Sie muss nach den gesamten Umständen angemessen erscheinen
(Art. 11 Abs. 3 Satz 1 ANAG). Hierbei sind vor allem die Schwere des 
Verschuldens des Ausländers, die Dauer seiner Anwesenheit in der 
Schweiz und die ihm drohenden Nachteile zu berücksichtigen (Art. 16 
Abs. 3 ANAV). Entscheidend ist letztlich die Verhältnismässigkeitsprü-
fung, die gestützt auf die gesamten wesentlichen Umstände des Einzel-
falles vorzunehmen ist. Abweisung des Antrags auf persönliche 
Anhörung 2006 S. 115

Ausnützungsübertragung

– nicht zulässig über eine im Eigentum der Gemeinde stehende Strasse
mit beidseitigem Trottoir hinweg 1999 S. 77

– die Entschädigung für Ausnützungstransfer fällt unter die Einkom-
menssteuer 2000 S. 43

Ausstandsbegehren

– Pauschales Ausstandsbegehren gegen alle Mitglieder eines Gemeinde-
rates; Voraussetzungen unter denen die betroffene Behörde selber über
ein offensichtlich unzulässiges Ausstandsbegehren befinden 2003 S. 68
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Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

B

Baurecht

– siehe Planungs- und Baurecht

Bekanntgabe von Daten

– siehe Datenschutz

Berufliche Vorsorge

– Anlagen beim Arbeitgeber 2001 S. 227

– Aufsicht; örtliche Zuständigkeit 2001 S. 228

– Aufhebung und Liquidation einer Stiftung, wenn ordnungsgemässer
Zustand nicht wiederhergestellt werden kann und der Konkurs droht
1999 S. 228

– Auflagen gegenüber Stiftungsrat bei Teilliquidation einer Stiftung infol-
ge Personalabbaus 1999 S. 223

– Gesamtliquidation einer Sammelstiftung und Übertragung des Vermö-
gens auf eine andere Sammelstiftung 1999 S. 226

– Liquidation im Fall von Konkurs 2001 S. 229

– Teilliquidation; Voraussetzungen 2001 S. 230

– Ungenügende Organisation und gesetzeswidrige Vermögensanlagen
1999 S. 227

– Anordnung einer Liquidation infolge Konkurses 2002 S. 274

– Verhängung einer Ordnungsbusse gegen säumigen Stiftungsrat 2002
S. 278

– Umwandlung einer gemischten Vorsorgeeinrichtung in eine klassische
Stiftung 2002 S. 281

– Aufhebung einer Sterbekasse und Übertragung an Verein mit gleichem
Zweck 2002 S. 283
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– Einsetzung einer kommissarischen Verwaltung mit gleichzeitiger Sus-
pendierung eines säumigen Stiftungsrates, der trotz Verhängung einer
Ordnungsbusse diverse Unterlagen zur Jahresrechnung nicht einreichte
sowie die Anordnung der unverzüglichen Liquidation der Stiftung infol-
ge Konkurses der Firma missachtete 2003 S. 323

– Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten
oder der Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde. –
Im Falle der alternativen Klageverbindung ist die örtliche Zuständigkeit
für beide Beklagten zu bejahen, selbst wenn sie, bei isolierter Betrach-
tung der einzelnen Klagen, nur im Falle einer Beklagten gegeben wäre
2004 S. 128

– Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und An-
spruchsberechtigten. Es gilt der Beweisgrad der überwiegenden Wahr-
scheinlichkeit. Von der überwiegenden Wahrscheinlichkeit ist dann die
Rede, wenn eine begründete Überzeugung besteht, welcher keine kon-
kreten Einwände entgegengehalten werden können und welche inso-
weit mit hinreichender Sicherheit den Schluss darauf zulässt, dass der
betreffende Sachverhalt wahrscheinlich der Wirklichkeit entspricht.
Kann die Klägerin weder den Nichtempfang einer Freizügigkeitsleis-
tung noch die Beklagte die postalische Überweisung nachweisen, ist
nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen, dass ein Barbezug auf der Bank und eine Bareinzahlung
auf der Post eines grossen Betrages, ohne dass die Postquittung aufbe-
wahrt wird, als lebensfremd zu bezeichnen und deshalb von einer
Nichtbezahlung auszugehen ist 2004 S. 130

Besoldungsreglement

– der ev. ref. Kirchgemeinde; für Streitigkeiten gilt das Klageverfahren vor
Verwaltungsgericht 2000 S. 89

Börsen und Effektenhandel

– Anwendung von Art. 33 BEHG auf eine Gesellschaft, deren Beteili-
gungspapiere zu keinem Zeitpunkt an einer Börse in der Schweiz kotiert
waren. Wenn ein Kaufangebot für die nicht kotierten Aktien einer
Gesellschaft gemäss genehmigter Empfehlung der Übernahmekommis-
sion den börsengesetzlichen Bestimmungen unterstellt wurde, ist es
sachgerecht, dass bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen
auch die restlichen, sich im Publikum befindlichen Beteiligungspapiere
der Gesellschaft nach Art. 33 BEHG kraftlos erklärt werden können
2005 S. 185



11

Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

Bürgergemeinde

– Kognition des Regierungsrats im Einbürgerungsverfahren umfasst auch
die Ermessenskontrolle 2004 S. 235

Bürgergut 

– Kapuzinerkloster als Bürgergut der Bürgergemeinde Zug; die für die
Renovation des Klosters in Aussicht gestellte Steuererhöhung stellt
keine spezielle Kultussteuer dar 1999 S. 174
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D

Datenbekanntgabe

– (Datenschutz) an kantonsrätliche Kommissionen 2002 S. 241; an
Umweltschutzorganisation 2000 S. 305; an Krankenversicherer 2002
S. 296 ff.

Datenschutz

– Auslagerung von öffentlichen Aufgaben an Private. 

Datenbekanntgabe an vorgesetzte Stellen; Amtshilfe; Vollmacht/Ermäch-
tigung zur Datenbekanntgabe; Veröffentlichung von Grundbuchdaten im
Internet; Herausgabe von Original-Krankengeschichten an Patienten 2001
S. 240; 2002 S. 296 ff.

Darf die Steuerverwaltung Druckaufträge an ein privates Unternehmen
auslagern 2003 S. 356

Ist es zulässig, das Busseninkasso für ausländische Verkehrssünder an
eine private Firma auszulagern 2003 S. 362

– Kantonsgericht und Herausgabe von Akten der Sicherheitsdirektion
2000 S. 238

– Videoüberwachung von öffentlichen Räumen 2000 S. 239

– Einsicht in eigene Personaldossiers 2000 S. 241

– in Einbürgerungsverfahren 2000 S. 242

– Amtsgeheimnis von Referendumsunterzeichnenden 2000 S. 244

– Abstimmungsgeheimnis. Verletzt der Modus der brieflichen Stimmab-
gabe das Abstimmungsgeheimnis 2003 S. 352

– Online Zugriff des Kantons auf die Datenbank der Einwohnerkontrolle
2004 S. 278

– Resultate von Lebensmittelkontrollen, Veröffentlichung im Internet
2004 S. 283

– Das abgelehnte Stipendiengesuch und die Bekanntgabe der Finanzlage
der Eltern an den Gesuchstellenden 2004 S. 281

– Datenerhebung für eine Forschungsstudie – und wo bleibt das Steuer-
geheimnis? 2004 S. 286
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– Revision des Datenschutzgesetzes: Bekanntgabe des Geburtsdatums bei
«Sammelauskünften» 2005 S. 302

– Änderung der Disziplinarordnung des kantonalen Gymnasiums Men-
zingen 2005 S. 307

– Antrag auf Löschung von Daten der Steuerverwaltung 2005 S. 310

– Zur DNA-Probenahme bei Jugendlichen 2005 S. 312

– Eltern ohne Sorgerecht – welche Informationen erhalten sie über ihr
Kind? 2005 S. 315

– Gemeindliche Bestimmung zum Datenschutz? 2006 S. 256

– Zur Zulässigkeit der Übermittlung von Personaldaten ins Ausland 2006
S. 257

– Private Webcam erfasst öffenlichen gemeindlichen Raum 2006 S. 260

– Welchen Datenaustausch zwischen Lehrerschaft und schulischer Sozial-
arbeit? 2006 S. 262

Datenschutzgesetz

(Datenschutz) Revision des DSG: Bekanntgabe des Geburtsdatums bei
Sammelauskünften 2005 S. 302

Datensperre

Zur Aufhebung einer Datensperre 2004 S. 289

Denkmalpflege

– Unterschutzstellung einer Raketenstellung 2000 S. 225

– Unterstellung des alten Pfarrhauses in Oberägeri 2001 S. 108

Disziplinarordnung

(Datenschutz) Änderung der Disziplinarordnung des kantonalen Gymna-
siums Menzingen 2005 S. 307

DNA-Probenahme

(Datenschutz) Zur DNA-Probenahme bei Jugendlichen 2005 S. 312
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E

Eherecht

– Scheinehe als Unzumutbarkeitsgrund für die Fortsetzung der Ehe 2000
S. 113

– Fremdgehen, Arbeit in Sex- und Massagesalon 2000 S. 119

– Mitarbeit im Gewerbe und Arbeiten im gemeinsamen Haushalt 2000
S. 121

– Aufhebung des gemeinsamen Haushalts, wenn beide Ehegatten in der
ehelichen Wohnung bleiben; massgebend ist der Trennungswille 2004
S. 159

– Keine Entschädigung für die Finanzierung einer Weiterbildung 2000
S. 123

– Erwerbstätigkeit nach Auflösen des gemeinsamen Haushalts; hypotheti-
sches Einkommen 2000 S. 126

– Kostenvorschuss an andern Ehegatten im Scheidungsverfahren 2001
S. 126

Elterliches Sorgerecht

(Datenschutz) Eltern ohne Sorgerecht – welche Informationen erhalten
sie über ihr Kind? 2005 S. 315

Eigentumsgarantie

– Einschränkung durch Öffentlicherklärung einer Waldstrasse 2002 S. 51

Einbürgerungsverfahren

– (Datenschutz) Fotos im Einbürgerungsverfahren 2002 S. 302

– Ungelöschte Vorstrafen sowie hängige Strafverfahren stehen einer Ein-
bürgerung grundsätzlich entgegen. Beachtung des Verhältnismässigkeits-
prinzips; Abweisung der Beschwerde 2005 S. 265
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Erbrecht

– Begriff der Sachgesamtheit gemäss Art. 613 ZGB 2001 S. 130

– Beruft sich der schuldende Erbe auf Art. 614 ZGB, kann er sich der Ein-
forderung der Schuld vor der Teilung wiedersetzen und im Rahmen der
Teilung weder von den Miterben noch vom Richter zur Schuldentilgung
gezwungen werden. Dasselbe Recht steht ihm auch gegenüber dem
Erbenvertreter zu. In einem allfälligen Rechtsöffnungsprozess oder in
einem ordentlichen Verfahren kann er daher die Einrede der Stundung
vorbringen und somit die Eintreibung der Forderung verhindern 2002
S. 161

Erbschaftsverwaltung

– Streit unter verschieden berufenen Erbschaftsverwaltern; keine Not-
wendigkeit für einen im Kanton Zug wohnhaft gewesenen deutschen
Erblasser 2000 S. 213

Ergänzungsleistungen

– Rückerstattung wegen verschwiegener Pensionskassenrente 1999 S. 57

Ermächtigung 

– zur Datenbekanntgabe (Datenschutz) 2001 S. 247
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F

Familienrecht

– Voraussetzungen für die Anordnung der Gütertrennung bei Aufhebung
des gemeinsamen Haushaltes nach Inkrafttreten des neuen Scheidungs-
rechts 2002 S. 151

– Aufsichtsbeschwerde im Vormundschaftsrecht 2002 S. 252

– Anfechtung der Wahl eines neuen Vormundes 2002 S. 250

– Entziehung der elterlichen Sorge durch die Aufsichtsbehörde; Strafan-
drohung 2002 S. 248

– Vermögensertrag bei der Festsetzung von Unterhaltsbeiträgen, Berück-
sichtigung der tatsächlichen Entwicklung 2003 S. 160

– Nebenfolgen der Scheidung; ist das schweizerische Gericht weder für
die Zuteilung der elterlichen Sorge noch für die Regelung des persönli-
chen Verkehrs zuständig, muss auch die Zuständigkeit für die Unter-
haltsregelung verneint werden 2003 S. 161

– Kindesvermögen; Zugehörigkeit von Legatsansprüchen zum freien Kin-
desvermögen; Schutzmassnahmen gegenüber dem Verwalter dieses
Vermögens 2003 S. 262

– Die einem Ehegatten auferlegte grundsätzliche Verpflichtung zur Über-
nahme der Kosten der Fremdplatzierung in der abschliessenden Ehe-
schutzverfügung ist nicht vollstreckbar und bedarf in verschiedener Hin-
sicht der Ergänzung; namentlich mit Bezug auf die Höhe dieser Kosten
und den Anspruchsberechtigten. In welchem Verfahren und auf wessen
Antrag diese Ergänzung bzw. ein vollstreckbarer Entscheid (ein definiti-
ver Rechtsöffnungstitel) erstritten werden kann, wurde offen gelassen,
da der Einzelrichter die angefochtene Verfügung, mit welcher der
Bescherdeführer zur Zahlung eines bestimmten Betrages an das Heim,
das die Kinder A. und B. aufgenommen hat, erlassen hat, ohne dem
Beschwerdeführer vorgängig das rechtliche Gehör zu gewähren, wes-
halb sie bereits aus diesem Grund aufzuheben ist 2006 S. 164

Finanzausgleich

– Sinn des kalkulatorischen Abschlusses in § 9 des Gesetzes über den
direkten Finanzausgleich 1999 S. 215
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Finanzhaushalt

– Verpflichtungskredit für ein Programm; Minimalanforderung an «Pro-
gramm» 2000 S. 105

Fischerei

– Entzug einer Fischereiberechtigung 2001 S. 233

– Private Fischereirechte an öffentlichen Gewässern erfordern kein Patent
2002 S. 125

Fotos

– Aufbewahrung von erkennungsdienstlichen Fotos im Gerichtsarchiv
1999 S. 149

– von einbürgerungswilligen Personen 2002 S. 302

Forschungsstudie

(Datenschutz) Datenerhebung für eine Forschungsstudie – und wo bleibt
das Steuergeheimnis? 2004 S. 286

Fristen im SchKG

– Gesetzliche Eingabefristen sind grundsätzlich erstreckbar; Ersteckung
einer zehntägigen Frist für die Durchführung des Konkurses und für die
Leistung des Barvorschusses 1999 S. 132

– Zulässigkeit der Tilgung einer Schuld ausserhalb der Rechtsmittelfrist,
wenn Beweismittel in der Beschwerdeschrift angerufen wurden und ihre
Nachreichung innert kurzer Nachfrist in Aussicht steht 1999 S. 137

– Wiederherstellung der Frist für die Erhebung des Rechtsvorschlags 2000
S. 144

Führerausweisentzug

– wegen schwerer Verkehrsgefährdung; Aquaplaning 1999 S. 105

– vorsorglicher Entzug bei Verdacht auf Alkoholabhängigkeit 2001 S. 225
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Fürsorgerische Freiheitsentziehung

– persönliche Fürsorge nur in stationärem Klinikaufenthalt, Vorausset-
zungen 2000 S. 92

– Voraussetzungen der Klinikeinweisung oder -zurückbehaltung im
Rahmen einer fürsorgerischen Freiheitsentziehung (Geisteskrankheit, Sucht-
erkrankung, schwere Verwahrlosung) 2004 S. 102

– Wird die Beschwerde gegen eine fürsorgerische Freiheitsentziehung
zurückgezogen, ist eine erneute Beschwerdeerhebung gegen die nämli-
che Einweisung grundsätzlich nicht mehr zulässig, auch wenn sie inner-
halb der Beschwerdefrist erfolgt 2004 S. 108

– Überprüfung des Nichteintretensentscheides der Vormundschaftsbehör-
de auf ein Entlassungsgesuch. Wann ist eine mündliche öffentliche Ver-
handlung bzw. eine mündliche Anhörung durchzuführen? Kein
Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand bei Aussichtslosigkeit der
Beschwerdeführung 2004 S. 110

– Beschwerde gegen Einweisung bzw. Zurückbehaltung; örtliche Zustän-
digkeit im interkantonalen Verhältnis 2003 S. 131
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G

Gebühren

– für die Verwaltung von Grundstücken im Betreibungsverfahren;
Erhöhung durch die Aufsichtsbehörde an Antrag des Betreibungsamts
1999 S. 144

Gemeinden

– Behandlung von Motionen im Kirchgemeinderat; Mietvertrag für die
Nutzung des Kirchenturms 2002 S. 230

– Pflicht zur sofortigen Rüge von Verfahrensmängeln; Ausstandspflicht
2002 S. 237

– Kann ein Stimmbürger in die Protokolle der gemeindlichen Planungs-
und Baukommission (PBK) Einblick nehmen, wenn er gegen ein Bau-
vorhaben ist 2005 S. 268

– Zur Zulässigkeit gemeindlicher Bestimmungen zum Datenschutz 2006
S. 256

Genugtuung

– Anspruch für nahe Angehörige und Höhe 1999 S. 111

Gesamtüberbauungsplan

– spätere Änderungen in Einzelbauweise 1999 S. 79

Gesundheitswesen

– (Datenschutz) zur Bekanntgabe der Krankengeschichte an den Versiche-
rer 2002 S. 300

– Eine ordentliche Zulassung als Leistungserbringer zulasten der Kran-
kenkassen ist ausgeschlossen, wenn die Höchstzahl der Leistungserbrin-
ger in dieser Kategorie nach der Zulassungsverordnung bereits erreicht
oder überschritten ist 2003 S. 144

– Zuständigkeit zur Überprüfung von Zwangsmassnahmen im Gesund-
heitswesen; Zulässigkeit 2003 S. 147



– Zwangsmassnahmen. Örtliche und sachliche Zuständigkeit zur gerichtli-
chen Überprüfung von Beschwerden gegen Zwangsmassnahmen.
Anforderungen an die Anordnung einer Zwangsmassnahme 2004 S. 116

– Zwangsmassnahmen im Gesundheitswesen. Wann liegt eine anfechtba-
re Zwangsmassnahme vor 2004 S. 119

– Die zuständige kantonale Behörde kann der Privatapotheke eines
selbstdispensierenden Arztes das Zusammenmischen von verwen-
dungsfertigen Arzneimitteln zu applikationsfertigen Inhalanda bewilli-
gen 2003 S. 152

Gerichtsstand

– örtlicher und sachlicher Bezug zum Gerichtsstand 2001 S. 170

– siehe auch unter Rechtspflege

Grundbuchdaten

– datenschutzrechtlicher Rahmen betr. Veröffentlichung im Internet 2001
S. 250

Grundbuchgebührentarif

– Bemessung der Handänderungssumme aufgrund der Gegenleistung für
den Grundstückerwerb; Beschwerdelegitimation der Gemeinden 1999
S. 198

– Handänderungsgebühr berechnet sich auf der Gesamtheit der Leistun-
gen, die der Erwerber dem Veräusserer für die Eigentumsübertragung
am Erwerbsobjekt tatsächlich zu erbringen hat; Zusammenrechnung
von Kauf- und Werkpreis (Präzisierung der Praxis 1999 S. 198) 2002
S. 235

– Bemessung bei einer Fusion 2001 S. 195

– Bemessung der Handänderungsgebühr beim Verkauf einer Geschäfts-
liegenschaft durch den Inhaber einer Einzelfirma an eine Kommandit-
gesellschaft, an welcher der Veräusserer als einziger Komplementär
beteiligt ist; Tatbestand der (Firmen)Umwandlung; Kinder des Komple-
mentärs als Kommanditäre 2003 S. 273

– Bemessung bei Abgeltung der ideellen Anteile der aus einer Kollektiv-
gesellschaft ausscheidenden Gesellschafter durch Zuweisung von Stock-

20
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werkeigentum im Gesamteigentum der Gesellschaft; rechtliche Qualifi-
kation dieses Vorgangs 2003 S. 283

– Bemessung bei einer Umwandlung einer AG in eine GmbH; Stichtag
für die Bestimmung des Grundstückswertes; Assekuranzwert als Hilfs-
mittel zur Wertbestimmung 2003 S. 289

– Verkauf von unüberbauten Miteigentumsanteilen an Grundstücken, auf
denen gemäss separatem Werkvertrag Eigentumswohnungen nach
Gesamtüberbauungsvorschriften erstellt werden; Voraussetzungen für
die Berechnung der Handänderungsgebühr auf dem Gesamtpreis;
Bestätigung der bisherigen Praxis. Das Erfordernis der Konnexität von
kauf- und werkvertraglichen Absprachen setzt keine rechtliche oder
wirtschaftliche Identität von Verkäufer und Werkerstellerin voraus.
Zulässigkeit der Zusammenrechnung, wenn das rechtliche Schicksal der
abgeschlossenen Verträge nach den Umständen ein einheitliches ist.
Dies trifft zu, wenn die Herbeiführung des dem Käufer geschuldeten
Erfolges ein einvernehmliches Zusammenwirken von Veräusserer und
Werkeigentümerin erfordert, so dass auf den Bestand einer diesem
Zwecke dienenden einfachen Gesellschaft im Sinne von Art. 530ff. OR
geschlossen werden kann 2005 S. 273

Grundbuchverordnung

– Abweisung einer Grundbuchanmeldung über die «Abtretung eines Erb-
teils» an einem Grundstück, welche den Eintritt der Tochter eines aus-
scheidenden Miterben in die Erbengemeinschaft bezweckt. – Zulässig-
keit der Grundbuchbeschwerde. – Eine gesamthafte «Abtretung des
Erbteils» entfaltet nur dann dingliche Wirkung, wenn diese Rechtsfolge
von sämtlichen Miterben ausdrücklich gewollt ist und die Vereinbarung
unter Miterben erfolgt 2004 S. 248

Grundschulunterricht, unentgeltlicher

– Umfang des Anspruchs auf unentgeltlichen Schulbus 2002 S. 66

Grundstück

– dingliche Belastung eines Grundstücks im Gesamteigentum, bei der ein
Mitglied der Erbengemeinschaft verbeiständet ist 1999 S. 191
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Grundstückgewinnsteuer

– Anlagekosten; Begriff 1999 S. 45

– Besitzesdauer richtet sich nach Grundbucheintrag 1999 S. 39

– Kaufpreis ist auf den Tag der Handänderung zu diskontieren 1999 S. 39

– Die Entschädigung für Ausnützungstransfer fällt nicht unter die Grund-
stückgewinnsteuer, sondern unter die Einkommenssteuer 2000 S. 43

– Voraussetzung für die Anrechenbarkeit der Anlagekosten eines abge-
brochenen Gebäudes 2000 S. 44

– Mietzinsgarantie als Erlösminderung, revisionsweise Berücksichtigung
2000 S. 47

– Besitzesdauer bei Verkauf im Baurecht. Die Besitzesdauer beginnt nicht
beim Kauf des Grundstücks, sondern bei der Begründung des Bau-
rechts 2001 S. 53

– Treu und Glauben; Voraussetzungen für die Berufung auf Treu und
Glauben wegen einer inhaltlich falschen Bestätigung durch das Sekreta-
riat der Grundstückgewinnsteuerkommission 2003 S. 65
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I

Internationales Privatrecht

– Minderjährigenschutz; örtliche Zuständigkeit 1999 S. 125

– Zuständigkeit der Gerichte am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts des
Kindes zur Änderung des Besuchs- oder Ferienrechts in Scheidungsur-
teilen 1999 S. 158

– Vorläufige Bewilligung zur Aufnahme eines ausländischen Kindes
zwecks späterer Adoption 1999 S. 192

– Perpetuatio fori im internationalen Verhältnis; Frage des anwendbaren
Rechts offen gelassen. Eine Rechtsnachfolge im Prozess (§ 21 ZPO)
kann sowohl bei Binnen- als auch bei internationalen Verhältnissen nur
stattfinden, wenn die Klage nach kantonalem Prozessrecht rechtshängig
ist 2005 S. 205 

Internet

– datenschutzrechtlicher Rahmen betr. Veröffentlichung von Grundbuch-
daten 2001 S. 250

– (Datenschutz) Dürfen Resultate von Lebensmittelkontrollen im Inter-
net veröffentlicht werden? 2004 S. 283

Invalidenversicherung

– Durchführung medizinischer Massnahmen im Ausland; Voraussetzun-
gen für die Annahme beachtlicher Gründe 1999 S. 61

– Berechnung des Invaliditätsgrades. Schlechte Sprachkenntnisse und
bescheidene intellektuelle Fähigkeiten sind invaliditätsfremde Gründe,
die neben soziokulturellen und rentenbegehrlichen Aspekten nicht
berücksichtigt werden 2001 S. 55

– Kann der Versicherte wegen eines Geburtsgebrechens keine Brille tra-
gen, so hat er zu Lasten der Invalidenversicherung Anspruch auf Kon-
taktlinsen 2001 S. 62

– Gewährung von medizinischen Massnahmen bei angeborenem POS.
Diagnosestellung und Behandlung müssen als Anspruchsvoraussetzun-
gen vor Vollendung des 9. Altersjahres kumulativ erfüllt sein 2002 S. 82
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– Leistungspflicht der Eidgenössischen Invalidenversicherung. Auch der
atypische Autismus gilt als Geburtsgebrechen gemäss Ziffer 401 GgV
Anhang, sofern er bis zum vollendeten fünften Lebensjahr erkennbar
war 2006 S. 143

– Beweiswert eines Berichtes des regionalen ärztlichen Dienstes (RAD).
Einem Bericht des regionalen ärztlichen Dienstes kann nicht allein auf-
grund des pauschalen Hinweises auf die interdisziplinäre Zusammenset-
zung seines Ärzteteams zum Vornherein ein erhöhter Beweiswert bei-
gemessen werden. Ist zudem nicht bekannt, welche Person mit welcher
fachärztlichen Qualifikation einen solchen Bericht verfasst hat, so han-
delt es sich lediglich um eine verwaltungsinterne Aktenbeurteilung, wel-
che vom kantonalen Versicherungsgericht höchstens im Sinne einer Par-
teimeinung, nicht aber als eigentliche ärztliche Beurteilung in der
Beweiswürdigung berücksichtigt werden kann 2006 S. 145

– Verordnung über Geburtsgebrechen – Begriff der Behandlung 2006 
S. 147

K

Kindesschutzmassnahmen

– Besuchsrechtsbeistand 2001 S. 185

– Entziehung der elterlichen Sorge einer mit unbekanntem Aufenthalt
abwesender Mutter 2001 S. 188

– Keine Zuständigkeit des Regierungsrats, wenn bereits ein gerichtliches
Eheschutzverfahren läuft 2000 S. 203

– Ablehnung der Rückführung eines Kindes nach Australien (Art. 13 Abs.
1 HEntfÜ), weil der Antragssteller dem Verbleib des Kindes in der
Schweiz zugestimmt hat und regelmässig Marihuana konsumiert. Im
Verfahren betr. Kindesrückführung dürfen keine gerichtlichen Kosten
auferlegt werden. Die unterliegende Partei hat indes die obsiegende
Partei für ihre prozessualen Umtriebe angemessen zu entschädigen
2002 S. 154

Krankengeschichte

– Herausgabe der Originale an Patienten (Datenschutz) 2001 S. 253

– (Datenschutz) zur Bekanntgabe an den Versicherer 2002 S. 300
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Krankenpflegeversicherung; Prämienverbilligung

– Die Einreichung von Gesuchen unterliegen einer Verwirkungsfrist 1999
S. 69

– Personen, welche Anspruch auf Prämienverbilligung erheben, reichen
die Bescheinigung zusammen mit dem Versicherungsnachweis bis 31.
März bei jener Gemeinde ein, wo sie am 1. Januar des Jahres Wohnsitz
hatten. – Der Beweis der Fristwahrung kann im Falle eines Gesuchs,
das nie bei der Behörde eintraf, nicht durch Zeugen, die über die Ein-
zelheiten der Postaufgabe Auskunft geben, erbracht werden 2004 S. 133

– Der Wohnkanton muss sich an den Kosten einer ausserkantonalen Hos-
pitalisation nur beteiligen, wenn diese aus medizinischen Gründen not-
wendig ist. Definition der medizinischen Gründe 2002 S. 94

– Das Sozialamt, das für eine Person Sozialhilfe ausrichtet, erhält die
volle Prämienverbilligung, wenn es auch erst nach Fristablauf vom
Anspruch auf Sozialhilfe erfuhr 2003 S. 99

– Die Differenzzahlungspflicht des Wohnsitzkantons greift nicht, wenn
ein medizinischer Notfall anlässlich einer nicht medizinisch indiziert
ausserkantonal erfolgten ärztlichen Behandlung eintrat 2006 S. 149

– Prämienverbilligung; Frist zur rechtzeitigen Einreichung eines Gesu-
ches um Neuberechnung 2006 S. 154

L

Lebensmittelkontrolle

(Datenschutz) Dürfen Resultate von Lebensmittelkontrollen im Internet
veröffentlicht werden? 2004 S. 283

Löschen von Daten

(Datenschutz) Antrag auf Löschung von Daten der Steuerverwaltung
2005 S. 310
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M

Mobilfunkantennen

– Zulässigkeit und Schranken der Errichtung 2001 S. 86

Motionen

– Beschwerde gegen Motionsbehandlung in der Gemeindeversammlung;
Aufsichtsbeschwerde 1999 S. 179

N

Nachrede, üble

– Wahrheitsbeweis kann auch durch ein noch nicht rechtskräftiges Urteil
der gleichen Gerichtsinstanz erbracht werden, die über die üble Nachre-
de zu befinden hat 1999 S. 148

Natur- und Heimatschutz

– Moore und Moorlandschaft 2000 S. 84



27

Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

O

Obhut

– Wiedereinräumung der elterlichen Obhut an die Mutter; Abweisung
des Anspruchs auf Übertragung der elterlichen Gewalt an den Vater
1999 S. 194

– Vorsorgliche Massnahme in Beschwerdeverfahren betr. Aufhebung der
elterlichen Obhut 2000 S. 208

– Aufhebung eines Obhutentzuges und Anordnung einer sozialpädagogi-
schen Familienbegleitung 2000 S. 208

Obligationenrecht

Allgemeiner Teil

– Vertrag z.G. Dritter durch Abgabe einer Garantieerklärung beim Amt
für Ausländerfragen für einen Gast durch den Gastgeber 2000 S. 130

– Der Arbeitsausfall einer Frau im Haushalt ist gestützt auf die Zahlen
der SAKE-Studie zu ermitteln, wenn sie nach einem Umfall invalid
geworden ist 2002 S. 164

Die einzelnen Vertragsverhältnisse

– Mit Bezug auf die Zusicherung von Eigenschaften wird zwar kein aus-
drücklicher Verpflichtungswillen des Verkäufers verlangt, wohl aber eine
(auch konkludente) Erklärung über Sacheigenschaften, die erkennbar
für den Kaufentschluss des Käufers entscheidend war 2004 S. 163

– Herabsetzung eines vertraglich geschuldeten Nettomietzinses und Scha-
denersatzansprüche des Mieters 2004 S. 164

– Trifft der Beauftragte bei Fälligkeit seiner Tätigkeitspflicht keine Anstal-
ten zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs, begeht er eine Ver-
tragsverletzung. Der Auftraggeber ist berechtigt – wenn er dies unver-
züglich erklärt – auf die Leistung zu verzichten und vom Vertrag
zurückzutreten 2004 S. 166

– Versäumnisse des Arbeitnehmers im ersten Dienstjahr und ihre Folgen
2001 S. 134
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– Lohnfortzahlungspflicht bei Verhinderung des Arbeitnehmers an der
Arbeitsleistung; bezüglich der Dauer ist die sog. «Zürcher Scala» mass-
gebend; der Anspruch des teilweise arbeitsfähigen Arbeitnehmers
besteht so lange, bis der erhaltene Lohn dem vollen Salär für die
«beschränkte Zeit» entspricht 2003 S. 167

– Kostenlosigkeit des Verfahrens nach Art. 343 Abs. 3 OR; die Kostenlo-
sigkeit des Verfahrens gelangt auch in Fällen zur Anwendung, in denen
es einzig um die Frage geht, ob ein Arbeitsverhältnis zustande gekom-
men ist 2003 S. 175

– Freistellung eines Handelsreisenden; Bestimmung des Freistellungsloh-
nes 2001 S. 139

– Freistellungslohn und Leistungen der Arbeitslosenkasse 2001 S. 139

– Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe; Aktivlegitimation einer
lokalen paritätischen Berufskommission 2001 S. 142

– Ausstelldatum eines erst einige Zeit nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses ausgestellten (Schluss)Arbeitszeugnisses 2002 S. 169

– Mietrecht; Entschädigung von Investitionen, welche vom Mieter in der
Liegenschaft getätigt worden sind, wenn das Mietverhältnis durch höhe-
re Gewalt beendet wird 2003 S. 165

– Lombardkredit – Einen Anlageberater treffen neben der Aufklärungs-
pflicht auch Beratungs- und Warnpflichten, wobei diese Pflichten inhalt-
lich durch den Wissensstand des Kunden einerseits und die Art des in
Frage stehenden Anlagegeschäfts anderseits bestimmt werden 2005
S. 177

– Die Zulässigkeit des Widerrufsrechts im Auftragsverhältnis ist mit
Bezug auf einen Betreuungsvertrag zu verneinen 2005 S. 178

– Eine verfrüht ausgesprochene Kündigung wegen Zahlungsrückstandes
des Mieters ist grundsätzlich ungültig und wirkungslos. Es stellt sich
einzig die Frage, ob die Berufung auf die verfrüht ausgesprochene Kün-
digung im konkreten Einzelfall rechtsmissbräuchlich ist 2006 S. 167

– Die kündigende Partei hat die Richtigkeit der angegebenen Kündi-
gungsgründe zu beweisen, sofern sie bestritten sind. Bei einer unwah-
ren Begründung bestehen starke Indizien dafür, dass die Kündigung
vorgeschoben ist, um das unzulässige Motiv zu verbergen. Die Kündi-
gung erwiese sich diesfalls als rechtsmissbräuchlich und es wäre Sache
des Vermieters, diesen Verdacht zu widerlegen 2006 S. 170
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Gesellschaftsrecht

– Das Begehren um Einberufung einer Generalversammlung ist nur
rechtsgültig, wenn gleichzeitig mindestens ein Verhandlungsgegenstand
(Traktandum) und ein damit verbundener konkreter Antrag in Schrift-
form dem Verwaltungsrat zugestellt wird 2004 S. 168 

– Bei einer Überschuldung der Aktiengesellschaft ist der Verwaltungsrat
grundsätzlich zur sofortigen Benachrichtigung des Richters verpflichtet.
Der Verwaltungsrat handelt jedoch nicht schuldhaft, wenn er statt des-
sen unverzüglich saniert und konkrete Aussicht besteht, dass die Über-
schuldung beziehungsweise die Zahlungsunfähigkeit innerhalb von 60
Tagen seit Erstellung der Zwischenbilanzen beziehungsweise seit Fest-
stellung der Zahlungsunfähigkeit behoben wird 2004 S. 169

– Sonderprüfung einer Aktiengesellschaft, Voraussetzungen; Obliegenhei-
ten des Gesuchstellers 2000 S. 132

– Materielle Voraussetzungen für die Anordnung einer Sonderprüfung
2001 S. 143

– Wer beim Gericht einen Antrag auf Sonderprüfung einreicht, muss
nicht mit dem Aktionär identisch sein, welcher das Begehren um Aus-
kunftserteilung gestellt hat. Sonderprüfung ist zweckgerichtete Tatsa-
chenforschung, nicht umfassende Untersuchung der Geschäftsführung
oder -politik 2002 S. 170

– Sonderprüfung in Konzernverhältnissen; Hält die Muttergesellschaft
100% der Aktien ihrer Tochtergesellschaft und bildet die Beteiligung an
der Tochtergesellschaft mit den entsprechenden Wertschriftenbeständen
das einzige wesentliche Aktivum der Muttergesellschaft, haben die ver-
antwortlichen Organe der Muttergesellschaft der Sonderprüferin sämtli-
che für den Gegenstand der Sonderprüfung notwendigen Unterlagen
der Tochtergesellschaft auszuhändigen und die erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen 2003 S. 180

– Widerruf der Auflösung einer Gesellschaft infolge nachträglicher Eintra-
gung einer Revisionsstelle im Handelsregister 2000 S. 139

– Fehlende Revisionsstelle; Verfügt eine Aktiengesellschaft über keine
Revisionsstelle mehr und sorgt sie trotz entsprechender Aufforderung
des Gerichts auch nicht für deren Wahl, kann das Gericht in richterli-
cher Lückefüllung die säumige Gesellschaft gerichtlich auflösen, worauf
diese nach den gesetzlichen Grundsätzen ordentlich zu liquidieren ist
2003 S. 179
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Online Zugriff

(Datenschutz) Darf der Kanton online auf die Datenbank der Einwohner-
kontrolle zugreifen? 2004 S. 278

Organisationsrecht

Ausstandpflicht

– Die Unabhängigkeit und die Unbefangenheit von verfügenden oder
entscheidenden Verwaltungsbehörden entspricht einem allgemein aner-
kannten rechtsstaatlichen Grundsatz. Die Befangenheit betrifft nur
natürliche Personen, deshalb kann der Ausstand nur von den Mitglie-
dern eines Spruchkollegiums, nicht aber von der ganzen Behörde ver-
langt werden. Wie weit reichen die Mindestanforderungen an die Unbe-
fangenheit von Behördemitgliedern? 2006 S. 225

– Zweck ist, jede Befangenheit oder Interessenkollision zu verhindern
und jeden entsprechenden Anschein zu vermeiden. Sie erfasst alle Per-
sonen, die auf das Zustandekommen einer Anordnung Einfluss neh-
men können. Wann ist ein Behördemitglied in einer Angelegenheit vor-
befasst? 2006 S. 231

Outsourcing

– siehe Auslagerung
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P

Parteienschädigung

– im Rechtsöffnungsverfahren 1999 S. 129

– Sicherstellung wegen fehlenden Wohnsitzes in der Schweiz 1999 S. 152

– Frage der Uneinbringlichkeit ist administrativer Art, dagegen ist nur die
Aufsichtsbeschwerde zulässig 1999 S. 154

Personalrecht

– Zur Zulässigkeit der Übermittlung von Personaldaten ins Ausland 2006
S. 257

Personenrecht

– Persönlichkeitsverletzung durch Erhöhung der Strahlung einer Hoch-
spannungsleitung? 2001 S. 115

– Aufhebung einer Stiftung mit geringem Restvermögen 2001 S. 183

– Aufsicht; örtliche und sachliche Zuständigkeit 2001 S. 184

– Abwehr von persönlichkeitsverletzenden Äusserungen, die der Rechts-
verfolgung oder der Verteidigung in einem Gerichtsverfahren dienen.
Rechtsschutzinteresse 2002 S. 143

– Eine Begrenzung der Beitragspflicht im Sinne von Art. 71 Abs. 1 ZGB
ist nicht nur dann anzunehmen, wenn der Beitrag aufgrund der Statu-
ten genau bestimmt oder objektiv bestimmbar ist. Eine solche Begren-
zung liegt vielmehr auch dann vor, wenn die Statuten die Beitragspflicht
lediglich dem Grundsatz nach festlegen und die Fixierung in quantitati-
ver Hinsicht einem Reglement oder einem periodischen Vereinsbe-
schluss vorbehalten. Dies gilt jedoch nur dann, wenn der Verein effektiv
und rechtsgültig vom statutarischen Vorbehalt Gebrauch gemacht hat
2002 S. 144

– Prozessfähigkeit eines 14-jährigen Kindes 2004 S. 240

– Wohnsitzbegründung als Prozessvoraussetzung; Aufenthalt eines geistig
Behinderten 2004 S. 241

– Begehren um Abänderung des Geburtsjahrs im Zivilstandsregister. Die
Berichtigungsklage steht nicht zur Verfügung, wenn der Eintrag im Zivil-
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standsregister formell korrekt ist, d.h. auf echten Belegen beruht, die
materiell unrichtig sind. Dafür bedarf es der Umstossung jener Belege,
auf denen die angeblich materiell unrichtige Registereintragung beruht. –
Zuständig zur Anerkennung eines türkischen Urteils betreffend Ände-
rung des Geburtsjahrs ist die kantonale Aufsichtsbehörde im Zivilstands-
wesen, mithin die Direktion des Innern des Kantons Zug 2005 S. 167

– Wohnsitz eines allein stehenden Wochenaufenthalters. Haus und Tiere
als Anknüpfungskriterium für den Wohnsitz 2005 S. 270

– Namensänderungen werden bewilligt, wenn wichtige Gründe vorliegen.
Ein Konkubinatsverhältnis zwischen der Mutter als Inhaberin der elterli-
chen Gewalt und dem Konkubinatspartner als leiblichem Vater stellt
noch keinen wichtigen Grund für eine Namensänderung dar 2006 S. 123

– Die Klage nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 ZGB stellt eine umfassende
Gestaltungsklage auf Eintragung, Berichtigung oder Löschung von strei-
tigen Angaben über den Personenstand dar, für die kein eigenes Verfah-
ren (z.B. Statusklagen des Kindesrechts) zur Verfügung steht. Ent-
sprechend dem Zweck des Bereinigungsverfahrens ist allerdings voraus-
gesetzt, dass damit (auch) ein Eintrag oder eine Berichtigung des Zivil-
standsregisters angestrebt wird. Klarstellung, unter welchen Vorausset-
zungen gemäss Art. 42 ZGB auf Berichtigung des Zivilstandsregisters
geklagt werden kann und wann das Namensänderungsverfahren gemäss
Art. 30 ZGB einzuleiten ist 2006 S. 158

Pfändungsankündigung

– Zustellgebühr für die Pfändungsankündigung; Weiterverrechenbarkeit
1999 S. 142

Pflegekind

– Begriff des Pflegekindes im Sinne des Gesetzes über die Kinderzulagen
2001 S. 77

Planungs- und Baurecht

– Arealbebauung auf Verlangen des Gemeinderates 2000 S. 71

– Ausnützung; Keller und Abstellräume im Erdgeschoss eines nicht
unterkellerten Gebäudes 1999 S. 220

– Ausrichtung der Hauptwohnräume (§ 19 BO Zug) 1999 S. 221
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– die Bestandesgarantie in einer Bauordnung beruht auf höherrangigem
Recht; Auslegung der Bauordnung 1999 S. 84

– Bestandesgarantie; darf ein Gebäude, das die zulässige Ausnützung
überschreitet, aufgestockt werden, wenn der geplante Dachaufbau nicht
zur Ausnützung zählt? 1999 S. 219

– Besitzstandgarantie; Bauordnung Unterägeri; Tragweite 2001 S. 215

– Bewilligungspflicht für Geländeveränderungen durch Deponieren von
Aushub 2000 S. 59

– Bewilligungsanforderungen für Hartplatz bei Schulanlage, der teils in
der Bauzone und teils in der Freihaltezone liegt 2000 S. 79

– Einzonung eines Gebietes, das in einem BLN-Objekt liegt; Beschwer-
deberechtigung von Heimatschutzorganisationen 2004 S. 253

– Baureife eines Grundstücks; Erschliessungspflicht des Gemeinwesens
2004 S. 260

– Erschliessungspflicht der Gemeinde eines in der Bauzone gelegenen
Grundstücks 2001 S. 214

– Begriff der hinreichenden Zufahrt. Eine Zufahrt ist hinreichend, wenn
sie tatsächlich und rechtlich sichergestellt ist. Bedeutung eines im
Grundbuch angemerkten öffentlichen Fuss- und Fahrwegrechts, auch
wenn dieses im Anhang des gemeindlichen Strassenreglements nicht
aufgeführt ist 2004 S. 72

– Geschossflächen, nicht anrechenbare: Entscheidend ist die bauliche Eig-
nung 2001 S. 92

– Jugendcafé in Baustellenwagen; bewilligungspflichtige Baute? Zonen-
konformität mit Zone des öffentlichen Interesses? 2001 S. 216

– Lärmbekämpfungsverordnung Cham; Benützungsordnung für den Pau-
senplatz des Schulhauses Städtli II 2001 S. 209

– Mindestabstand für Gebäude an Gemeindestrassen 2001 S. 96

– Mobilfunkantennen, Zulässigkeit und Schranken der Errichtung 2001
S. 86

– Mobilfunkanlage und Informationsfreiheit 2001 S. 218

– Planungspflicht ausserhalb der Bauzone; wann ist eine Ausnahmebewil-
ligung zulässig und wann bedarf es einer Nutzungsplanung 1999 S. 88

– Planungszone; Freihaltung zwecks Strassenplanung 2000 S. 62
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– Tennisanlage, die breiter Öffentlichkeit dient und Zone des öffentlichen
Interesses 2001 S. 83

– Überprüfung der Ortsplanung durch die Genehmigungsinstanz und
Ermessenspielraum der Gemeinden 1999 S. 95

– Umnutzung einer gewerblichen Liegenschaft ausserhalb der Bauzone
2000 S. 76

– Wohnzone 2; welche gewerblichen Nutzungen sind zulässig? 1999 S. 219

– Mobilfunkanlage in Wohnzone 3 2000 S. 229

– Strassenreklamen; Praxisänderung für die Bewilligung 2000 S. 231

– Unter welchen Voraussetzungen braucht es für die Sanierung einer
schadhaften Stützmauer eine Baubewilligung 2004 S. 69

– Keine Baubewilligungspflicht für Konstruktion aus Holzpfosten an
bestehendem Gartenhaus 2000 S. 233

– Grenze zwischen Wohnraumerweiterung und auf die Ausnützung nicht
anrechenbarem Wintergarten 2002 S. 100

– Minimaler Gewerbeanteil von 60% bei Baumassenziffer. Der Mindest-
anteil bezieht sich auf die Baumasse des Bauvorhabens, nicht auf die
maximal mögliche Baumasse 2002 S. 102

– Haftung für Schäden aus missbräuchlicher Baubeschwerde. Zuständig
sind die Zivilgerichte. Das Verwaltungsgericht tritt auf ein Begehren um
Feststellung der missbräuchlichen Beschwerdeführung nicht ein 2002
S. 109

– Verhältnis von Eingliederungsgebot, Ortsbildschutz und Denkmalschutz
2002 S. 110

– Zonenkonformität eines Frischmarktladens mit nächtlicher Anlieferung
2002 S. 270

– Garantie des unabhängigen Richters gilt im Planungsverfahren auf Ver-
waltungsebene nicht. Die Baudirektion darf im Beschwerdeverfahren
vor dem Regierungsrat als instruierende Direktion tätig werden 2003
S. 72

– Bestandesgarantie 2003 S. 76

– Bewilligungspflicht für das Aufstellen eines grossen Kreuzes und dessen
Beleuchtung 2003 S. 79

– Eine Zonenplanänderung durch den Gemeinderat ist nicht zulässig,



35

Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

wenn diese mit einer beschlossenen, aber noch nicht rechtskräftigen
Baulinie in Widerspruch geraten könnte 2003 S. 84

– Wohnzone 2, Anzahl zulässiger Geschosse 2003 S. 299

– Höhenlage des Erdgeschossfussbodens bei zusammengebauten Gebäu-
deteilen, die als ein Gebäude gelten 2003 S. 301

– Mobilfunkantennen und an Gemeindeversammlung erheblich erklärte
Motion 2003 S. 303

– Kann die Baufreigabe einer Reservezone durch den Gemeinderat von
den Nachbarn mit Beschwerde beim Regierungsrat angefochten werden
2003 S. 310

– Anforderungen an die Umweltverträglichkeit einer Parkierungsanlage in
einem Bebauungsplangebiet 2003 S. 313

– Das Interesse an der integralen Erhaltung eines BLN-Gebietes geht
dem Interesse an der Produktion einer relativ geringen Menge Öko-
strom vor 2005 S. 81

– Einordnung einer Neubaute in die Ortskernzone sowie in die Ortsbild-
schutzzone Oberwil-Zug 2005 S. 280

– Vorgehen und Zuständigkeiten bei baulichen Änderungen an einem
geschützten Baudenkmal 2005 S. 283

– Anzurechnende Geschossfläche bei einem Attikageschoss 2005 S. 286

– Wie steil muss das Gelände sein, damit ein bergseitig gelegener Wasch-
und Trocknungsraum im Erdgeschoss eines Gebäudes nicht zur Aus-
nützung gerechnet werden muss 2005 S. 288

– Schmutzwasserleitungen sind Bauten im Sinne des Raumplanungs-
rechts. Ausserhalb der Bauzonen dürfen Schmutzwasserleitungen nicht
«auf Vorrat» in ein Grundstück eingelegt werden 2006 S. 87

– Die Umnutzung eines Tränkeschopfs/Freizeitlokals in ein Gastgewer-
belokal kann in einer Zone «Übriges Gebiet für Golf» nach Art. 24a ff.
RPG nicht bewilligt werden, wenn dadurch neue Auswirkungen auf
Raum, Erschliessung und Umwelt entstehen 2006 S. 91

– Erforderlichkeit eines ordentlichen Baubewilligungsverfahrens für die
Aufnahme eines Gewerbebetriebes. Bei der gewerbsmässigen Herstel-
lung von Pizzas entstehende Gerüche fallen als Emissionen unter die
Luftreinhalteverordnung und sind in der Regel über das Dach zu ent-
sorgen 2006 S. 97
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– Anforderungen an eine Arealbebauung bei der Aufstockung und beim
Umbau von in Einzelbauweise erstellten Mehrfamilienhäusern 2006 
S. 239

– Tragweite der Bestandesgarantie 2006 S. 245

– unwesentliche oder wesentliche Änderung eines Bebauungsplanes in
der Altstadt von Zug 2006 S. 248

Politische Rechte

– Auch knappes Resultat verschafft keinen Anspruch auf Nachzählung,
wenn nicht konkrete Anhaltspunkte für ein fehlerhaftes Auszählen oder
ein gesetzwidriges Verhalten der zuständigen Organe vorliegt 2002
S. 225

– Die blosse Meinungsäusserung von zwei Mitgliedern des Regierungs-
rats im Vorfeld einer Abstimmung bildet für sich allein noch keinen
Ausstandgrund; Voraussetzungen für die Nachzählung bei einem knap-
pen Abstimmungsergebnis 2003 S. 257

Prozessführung

– unentgeltliche, rückwirkender Entzug; Frage offen gelassen 1999 S. 154

– siehe auch Rechtspflege
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R

Rechtspflege

Strafrechtsverfahren

– Zur Anordnung und gegebenenfalls zwangsweisen Durchsetzung
erkennungsdienstlicher Massnahmen ist alleine die Polizei zuständig,
sofern diese nicht zum Zwecke der Erstellung eines DNA-Profils erfolgt.
Der Untersuchungsrichter hat daher in den erstgenannten Fällen keine
Vorkehren zu treffen. Dementsprechend können derartige Anordnun-
gen und Handlungen der Polizei einzig auf dem Verwaltungsweg ange-
fochten werden 2004 S. 220

– Nach dem am 1. Januar 2003 in Kraft getretenen § 11 Abs. 1 StPO gilt
als Privatkläger einzig der Geschädigte, der im Untersuchungsverfahren
ausdrücklich erklärt, sich am Verfahren im Straf- und / oder Zivilpunkt
zu beteiligen. Der Strafantrag ist der Erklärung in Bezug auf die Beteili-
gung im Strafpunkt gleichgestellt 2004 S. 219

– Im zugerischen Strafprozess wird der Prozessstoff durch die Überwei-
sungsverfügung in Kombination mit der Anklageschrift bestimmt und
begrenzt. Praxisänderung 2004 S. 222

– Abwesenheitsverfahren 2000 S. 191

– Aktenherausgabe; kein Anspruch auf Herausgabe an den Verteidiger
2000 S. 178

– Ausstand eines Kantonsrichters, der in verschiedenen Verfahren mit-
wirkt 2001 S. 174

– Einstellung der Strafuntersuchung; die Verweisung auf den Zivilweg ist
ein prozessleitender Entscheid, keine Beschwerde an die Justizkommis-
sion 2000 S. 182

– Qualität der Beschwerde gegen Urteile des Einzelrichters in Strafsachen
2000 S. 183

– Kompetenz des Einzelrichters bei Zusatzstrafen 2000 S. 187

– Vergewaltigung als Offizialdelikt; Recht des Angeschuldigten Fragen an
den Belastungszeugen zu stellen 2000 S. 188

– Mit dem Rückzug des Strafantrages entfällt eine Prozessvoraussetzung,
das Strafverfahren ist einzustellen; Auswirkung auf Kostenfolge 2002
S. 219
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– Aufsichtsbeschwerde ist nicht Ersatz für nicht existierendes Rechtsmit-
tel; Subsidiarität gegenüber Berufung; Vorwurf des Amtsmissbrauchs
2002 S. 220

– Berufungsverhandlung; entschuldigtes bzw. unentschuldigtes Fernblei-
ben 2004 S. 228

– Als Privatkläger gilt einzig der Geschädigte, der im Untersuchungsver-
fahren ausdrücklich erklärt, sich am Verfahren im Straf- und /oder Zivil-
punkt zu beteiligen 2003 S. 226

– Das neue Prozessrecht ist auf alle hängigen Fälle anzuwenden. Die Mit-
wirkungsrechte einer Privatklägerin reichen nur so weit, als es zur
Durchsetzung der prozessualen Interessen erforderlich ist 2003 S. 227

– Die Bestellung eines amtlichen Verteidigers erfolgt grundsätzlich ad per-
sonam und beinhaltet keine Substitutionsermächtigung; ein Verteidiger-
wechsel ist nur mit gerichtlicher Zustimmung zulässig 2003 S. 230

– Voraussetzungen für die Gewährung eines unentgeltlichen Rechtsbei-
standes 2003 S. 231

– Akteneinsicht. Eine Herausgabe von Untersuchungsakten erfolgt nur an
patentierte Anwälte, Ämter oder Versicherungsgesellschaften 2003
S. 232

– Kostenauflage bei Einstellung der Untersuchung. Dem Beschuldigten,
welcher zu Unrecht einen Atemlufttest verweigert und damit die Einlei-
tung eines Untersuchungsverfahrens und insbesondere eine unnötige
Blutanalyse verursacht hat, sind die Untersuchungskosten aufzuerlegen
2003 S. 234

– Vorsorgliche Massnahmen im Verfahren gegen Kinder und Jugendliche.
Anordnung der stationären Beobachtung eines Jugendlichen zur
Abklärung der zweckmässigen Sanktion 2003 S. 235

– Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Es ist grundsätzlich Sache der
schweizerischen Behörden, diejenigen Akten auszuscheiden, die den
ausländischen Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden. Sie sind
jedoch verpflichtet, den ausländischen Behörden sämtliche Aktenstücke
zu übermitteln, die sich auf den im Ersuchen enthaltenen Verdacht
beziehen können 2003 S. 241

– Die Ergreifung eines Rechtsmittels im Strafprozess setzt voraus, dass
der Rechtsmittelkläger urteilsfähig ist. Anders als im Zivilprozess ist
hier hingegen seine Handlungsfähigkeit nicht verlangt. Urteilsfähigkeit
im konkreten Fall verneint 2004 S. 225
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– Gegen Einstellungsbeschlüsse des Einzelrichters steht weder das
Rechtsmittel der Berufung noch das Rechtsmittel der Beschwerde offen
2004 S. 230

– Beschleunigungsgebot; Folgen von dessen Verletzung 2005 S. 238

– Musste der Beschwerdeführer bereits aufgrund der ursprünglichen
Armenrechtsbewilligung damit rechnen, dass ihm die Unentgeltlichkeit
der Verteidigung bei einer erheblichen Einkommensverbesserung nicht
mehr gewährt würde, liegt keine eigentliche, unzulässige Rückwirkung
vor, wenn der Untersuchungsrichter in einer späteren Verfügung die
Unentgeltlichkeit rückwirkend auf den Zeitpunkt der Änderung der
Einkommensverhältnisse entzieht 2005 S. 239

– Beweismässige Verwertbarkeit von Fragebogen, die im Laufe der Straf-
untersuchung erhoben wurden; Teilnahmerecht der Verteidigung an
Zeugeneinvernahmen; beweismässige Verwertbarkeit von Gutachten,
die in einem anderen Verfahren erstattet wurden 2005 S. 241

– Kostenauflage und Entschädigung bei Einstellung der Strafuntersu-
chung 2005 S. 244

– Anklagegrundsatz – Anforderungen an die Eingrenzung des vorgehalte-
nen Sachverhaltes in zeitlicher Hinsicht 2005 S. 247

– Berufungsbeschränkung; Teilrechtskraft; Entschädigung der amtlichen
Verteidigung; Fehlen einer gesetzlichen Grundlage zur Kürzung der
Entschädigung von Amtes wegen im Berufungsverfahren 2005 S. 250

– Gegen Ausstandsentscheide des Strafgerichts ist die Beschwerde an die
Justizkommission nicht zulässig 2005 S. 251

– Gegen die Weigerung der Staatsanwaltschaft, eine Konfrontationsein-
vernahme durchzuführen bzw. anzuordnen, ist die Beschwerde nach
§ 80 StPO nicht gegeben. Prüfung der Beschwerde erfolgt einzig unter
aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten 2005 S. 252

– Die Beschwerde gegen die Überweisungsverfügung und damit auch
gegen die mit ihr allenfalls gleichzeitig abgewiesenen Aktenergänzungen
ist seit Inkrafttreten der Gesetzesänderung vom 19. Dezember 2002
nicht mehr zulässig. Hingegen kann gegen eine in der Überweisungsver-
fügung angeordnete Aufrechterhaltung der Fernhaltemassnahme Be-
schwerde geführt werden. Der vom Gesetz ausdrücklich im Rahmen der
Überweisung vorgesehene Entscheid über die Anordnung bzw. Aufrech-
terhaltung einer allfälligen Haft oder einer Ersatzmassnahme kann als
selbständige Untersuchungshandlung angesehen werden, die weiterhin
der Beschwerde gemäss § 80 Ziff. 1 StPO unterliegt 2005 S. 255
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– Gegen eine einstweilige Einstellungsverfügung steht den Parteien die
Beschwerde an die Justizkommission zur Verfügung. Diese lässt sich –
bei weitherziger Auslegung des Begriffs Untersuchungshandlung – auf §
80 Ziff. 1 StPO stützen, aber namentlich auch – zumindest analog – auf
Ziff. 7 von § 80 StPO, welcher in seiner neuen Fassung vom 19. Dezem-
ber 2002 die Einstellungsverfügung ausdrücklich als Beschwerdeobjekt
nennt 2005 S. 257

– Das Einzelrichteramt hat keinen Nichtigkeitsgrund gesetzt, indem es
aus dem Teilfahrverbot für Motorräder ein Halte- und Parkverbot abge-
leitet hat 2005 S. 259

– Auf eine nicht oder nicht genügend begründete Beschwerde kann nicht
eingetreten werden. Begründet ist die Beschwerde dann, wenn der
Beschwerdeinstanz dargelegt wird, auf welche Argumente sich der
Beschwerdeführer im Hinblick auf die gestellten Anträge stützt 2005 S. 261

– Herausgabepflicht Dritter; Akteneinsicht des Privatklägers in die edierten
Unterlagen. Wer zur Edition aufgefordert wird, muss sich grundsätzlich in
diesem Zeitpunkt auf sein allfälliges Verweigerungsrecht berufen und die
Edition verweigern, allenfalls die Siegelung verlangen. Er kann damit nicht
zuwarten, bis den Prozessbeteiligten Akteneinsicht gewährt wird, und sich
erst in diesem Zeitpunkt dagegen zur Wehr setzen. Nur wenn das Strafver-
fahren nachträglich ausgedehnt wird und die edierten Akten eine weiterge-
hende Verwendung finden, als in der Editionsverfügung dargelegt wurde
bzw. werden konnte, namentlich etwa nachträglich neu hinzugekommenen
Verfahrensbeteiligten Akteneinsicht gewährt werden soll, wäre denkbar,
dass der Editionsverpflichtete sich auch noch mit Beschwerde gegen die
Akteneinsichtsverfügung auf sein Editionsverweigerungsrecht im Sinne
von § 29 Abs. 3 StPO berufen könnte 2006 S. 211

– Gegen die Ablehnung von beantragten Untersuchungshandlungen ist kein
Rechtsmittel gegeben. Die Weigerung des Untersuchungsrichteramtes, eine
verlangte Untersuchungshandlung vorzunehmen, gehört nicht zu den in § 80
StPO ausdrücklich genannten Beschwerdefällen. Eine grosszügige Auslegung
der Generalklausel von § 80 Ziff. 1 StPO widerspricht aber klar § 11ter Abs. 1
Ziff. 1 StPO. Damit kann bereits nach Konsultation des zugerischen Verfah-
rensrechts eine unrichtige Rechtsmittelbelehrung erkannt werden 2006 S. 216

– Entnahme eines Wangenschleimhautabstrichs (WSA) als erkennungs-
dienstliche Massnahme. Der WSA stellt einen – wenn auch nur geringfügi-
gen – Eingriff in die Privatsphäre des Einzelnen dar und setzt deshalb
neben einer gesetzlichen Grundlage und einem öffentlichen Interesse auch
die Verhältnismässigkeit voraus. Steht mithin von vornherein unzweifelhaft
fest, dass eine DNA-Analyse für die zulässigen Zwecke gemäss Art. 1 Abs. 2
DNA-Profil-Gesetz nicht in Betracht kommt, erscheint die Probenahme als
unverhältnismässig und es ist deshalb darauf zu verzichten 2006 S. 219
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Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren

– Ausstand dient der Wahrung von nötiger Distanz und Objektivität in
der Fallbearbeitung; Regierungsrat als Beschwerdeinstanz 2004 S. 270

– Ein Gemeinderat, der mit einer privaten Bauherrschaft Verhandlungen
über ein gemeinsames Bauprojekt führt, kann deshalb noch nicht als
befangen bezeichnet werden. Entscheidend ist, ob sich der Gemeinde-
rat als zuständige Baubewilligungsbehörde an die baurechtlichen Vor-
schriften hält 2004 S. 147

– Gegenüber Spezialadressaten sind Allgemeinverfügungen individuell
und persönlich zu eröffnen, d.h. die anordnende Behörde kann sich
nicht allein auf die öffentliche Bekanntmachung der Allgemeinverfü-
gung beschränken. Beginn des Fristenlaufs 2004 S. 151

– Beschwerdeberechtigung von Heimatschutzorganisationen bei der
Änderung einer Bauzone 2004 S. 253

– unentgeltliche in einem Besuchsrechtsbeschwerdeverfahren 1999 S. 231

– Kosten und Parteienschädigung bei Abschreibung einer Kindesschutz-
beschwerde infolge Gegenstandslosigkeit 2001 S. 193

– Prozessfähigkeit eines 14-jährigen Kindes im Verwaltungsbeschwerde-
verfahren 2004 S. 240

– Prozessvoraussetzung und zivilrechtlicher Wohnsitz im Verwaltungsbe-
schwerdeverfahren 2004 S. 241

– Die Sprungbeschwerde ist ausgeschlossen, wenn der Regierungsrat eine
Vormundschaftsbeschwerde als vormundschaftliche Aufsichtsbehörde
zu entscheiden hat 2002 S. 135

– Die Stiftungsaufsichtsbeschwerde als Beschwerde sui generis verleiht
dem legitimierten Gesuchsteller Anspruch auf einen beschwerdefähigen
Entscheid der Aufsichtsbehörde, somit des Regierungsrats. Die Sprung-
beschwerde ist ausgeschlossen 2002 S. 137

– Legitimation zur Stiftungsaufsichtsbeschwerde 2002 S. 246

– Aufsichtsbeschwerde im Vormundschaftsrecht 2002 S. 252

– Keine Wiedererwägung von Rechtsmittelentscheiden 2002 S. 289

– Einreichung einer Beschwerdeschrift; Rechtzeitigkeit 2002 S. 291

– Beweiswürdigung; Beweiswert eines psychiatrischen Gutachtens, das
ohne Beizug eines Dolmetschers erstellt wurde 2003 S. 93
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– Ablehnung von Beweisanträgen; Notwendigkeit des Beizugs eines Sach-
verständigen; Anforderungen an dessen Unabhängigkeit und Unbefan-
genheit 2003 S. 135

– Voraussetzungen, unter denen die betroffene Behörde selber über ein
offensichtlich unzulässiges Ausstandsbegehren befinden kann 2003 S. 68

– Garantie des unabhängigen Richters: gilt nicht für Baudirektion, die im
Rahmen der Vorprüfung einer gemeindlichen Planung Fragen geprüft
hat, die den Beschwerdegegenstand betreffen. Die Baudirektion darf das
Verfahren vor dem Regierungsrat instruieren 2003 S. 72

– Wer sich nicht mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt, kann
nicht als unterliegende Partei beurteilt werden somit auch nicht zur
Zahlung einer Parteientschädigung verpflichtet werden 2003 S. 157

– Rechtzeitige Einreichung einer Beschwerdeschrift 2003 S. 333

– Aufschiebende Wirkung einer Beschwerde im Sozialhilfeverfahren beim
Entscheid über eine Unterbrechung oder Einstellung der Sozialhilfeleis-
tungen 2003 S. 334

– Entzug der aufschiebende Wirkung; Zuständigkeit des Regierungsrats
zur Anordnung des Entzugs, wenn diese nicht von der zuständigen
Behörde angeordnet wurde 2003 S. 339

– Für die Festsetzung der Dauer von Probezeit und Schutzaufsicht
kommt dem Amt für Straf- und Massnahmenvollzug ein erhebliches
Ermessen zu; Ermessenskontrolle im Beschwerdeverfahren 2003 S. 343

– Rechtsstellung des beigeladenen Dritten im Verfahren 2005 S. 94

Zivilrechtsverfahren

– Gerichtsstand; – Es sind nur Geschäfte des «üblichen Verbrauchs» als
Konsumentenverträge zu qualifizieren. Ausserordentliche Anschaffun-
gen, die nicht regelmässig getätigt werden, sowie eigentliche Luxusgüter
fallen nicht in den Anwendungsbereich 2004 S. 189

– Im Eintritt des Abtretungsgläubigers nach Art. 260 SchKG in den Aktiv-
prozess der Konkursitin kann kein Parteiwechsel erblickt werden. Die
Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung durch den Abtre-
tungsgläubiger lässt sich daher nicht auf § 21 Abs. 2 ZPO stützen 2004
S. 192 

– Die Zulässigkeit der Streitverkündung im summarischen Verfahren ist
in der Lehre umstritten. Soweit die Streitverkündung jedoch der Ein-
fachheit und Raschheit des summarischen Verfahrens nicht entgegen-
steht, ist sie zuzulassen 2004 S. 196
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– Wird eine Beschwerde von einem nicht zur Vertretung berechtigten
Nichtanwalt unterzeichnet, ist eine kurze, gegebenenfalls über die
Beschwerdefrist hinausgehende Nachfrist für die gültige Unterzeich-
nung anzusetzen 2004 S. 198 

– Wird eine Bank mit der Überweisung des verlangten Kostenvorschusses
auf das Postcheckkonto der Gerichtskasse beauftragt, gilt der Kostenvor-
schuss nur dann als rechtzeitig geleistet, wenn er am letzten Tag der
Frist bei der Postfinance eintrifft und als Fälligkeitsdatum ebenfalls spä-
testens dieses Datum angegeben wird 2004 S. 200 

– Vom zahlungsunfähigen Kläger kann die Sicherstellung der Parteient-
schädigung verlangt werden. Der Zahlungsunfähige zeichnet sich dadurch
aus, dass er nicht über die Mittel verfügt, fällige Verbindlichkeiten zu
erfüllen. Um solche handelt es sich bei der im Streite liegenden Forde-
rung und den damit zusammenhängenden Gerichts- und Parteikosten
nicht. Allfällige künftige Verbindlichkeiten bei der heute zu beurteilenden
Zahlungsfähigkeit bzw. -unfähigkeit können nicht berücksichtigt werden
2004 S. 201

– Pfandausfallschein als Beweismittel für Zahlungsunfähigkeit 2000 S. 173

– Unentgeltliche Prozessführung; Unterhaltskosten für ein im gleichen
Haushalt lebendes Kind 2000 S. 173

– Verfügung des Eheschutzrichters als superprovisorische Massnahme;
Nichteintreten auf Beschwerde wegen Rechtsverweigerung 2001 S. 177

– Bedürftigkeit, Unterhaltspflichten: Leistung von Prozesskostenvor-
schüssen 2001 S. 169

– Wiederaufnahme eines Verfahrens; Ausnahmen für das summarische
Verfahren 2001 S. 180

– Keine unentgeltliche Rechtspflege bei Verheimlichung von Vermögens-
werten 2000 S. 175

– Zuständigkeit des Kantonsgerichtspräsidenten zum Erlass vorsorglicher
Massnahmen während des Berufungsverfahrens 2001 S. 171

– Erläuterung gemäss § 81 GOG. § 49 Abs. 1 ZPO, wonach die Prozess-
entschädigung dem Rechtsvertreter zugesprochen wird, wenn die unent-
geltliche Partei obsiegt, beinhaltet eine Art Legalzession, d.h. die der
obsiegenden Partei zugesprochene Prozessentschädigung geht sogleich
und unmittelbar kraft Gesetzes auf dessen unentgeltlichen Rechtsbei-
stand über bzw. entsteht direkt bei diesem. Handelt es sich bei § 49 Abs.
1 ZPO um eine so verstandene Legalzession, kann ein Urteil, in wel-
chem die Prozessentschädigung versehentlich dem obsiegenden Kläger
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statt seinem unentgeltlichen Rechtsvertreter zugesprochen wird, auf
dem Wege der Erläuterung korrigiert werden 2004 S. 213

– Der verfassungsmässige Anspruch der bedürftigen Partei auf unentgelt-
liche Rechtspflege bezieht sich grundsätzlich nur auf die Zukunft 2002
S. 197

– Verfahren vor der Schlichtungsstelle für arbeitsrechtliche Streitigkeiten,
kein Anspruch auf Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes
2002 S. 198

– Weist der kantonsgerichtliche Referent ein gegen die von ihm nominier-
ten Gutachter gestelltes Ausstandsbegehren ab und stellt fest, dass der
Beschwerdeführer durch seine eigenmächtige Weigerung, den angesetz-
ten Begutachtungstermin wahrzunehmen, auf das Gutachten zu seinem
Gesundheitszustand verzichtet hat, handelt es sich dabei um eine
Beweisverfügung. Gegen diese Verfügung ist die Einsprache an das
Kantonsgericht gegeben. Die Beschwerde an die Justizkommission nach
§ 208 Ziff. 4 ZPO ist damit ausgeschlossen 2004 S. 202

– Unlauterer Wettbewerb: Realerfüllungsanspruch auf Einhaltung laute-
rer Werbung genügt allein noch nicht als Verfügungsgrund. Es bedarf
eines besonderen Interesses an der Realerfüllung 2002 S. 201

– Die Frage nach der Zulässigkeit des einstweiligen Rechtsschutzes im
Firmenrecht entscheidet sich ausschliesslich nach dem kantonalen Pro-
zessrecht. Beim Erlass vorsorglicher Massnahmen ist Zurückhaltung
geboten, da das Unternehmen, dem der Gebrauch seiner Firma vor-
sorglich verboten würde, gezwungen wäre, diese Firma aufzugeben und
eine neue anzunehmen, was praktisch nicht mehr rückgängig zu
machen wäre 2004 S. 206

– Der Gesuchsteller verfügt im Rahmen der vorsorglichen Beweissiche-
rung über die Verfahrensherrschaft 2004 S. 208

– ZPO: § 201 Abs. 2 hat den Charakter einer Ordnungsvorschrift und
bezweckt nicht, die säumige Gegenpartei an der Berufungsverhandlung
von jeglicher Stellungnahme zur Berufung auszuschliessen 2002 S. 207

– Beschwerdebegründung als gesetzliches Gültigkeitserfordernis; Voraus-
setzung für die Wiederherstellung einer Beschwerdefrist 2002 S. 210

– ZPO § 208 Ziff. 2: Kompetenzen der Aufsichtsinstanz 2002 S. 212

– Wo die Einsprache an das Kantonsgericht möglich ist, kann nach der
Praxis der Justizkommission gegen eine Verfügung des Referenten kei-
ne Beschwerde erhoben werden und der Einspracheentscheid des Kan-
tonsgerichts nur mit der Hauptsache weitergezogen werden 2002 S. 215
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– Im Falle der Zustellung eines Rechtsöffnungsentscheides während den
Betreibungsferien beginnt die Beschwerdefrist unabhängig vom Aus-
gang des Rechtsöffnungsverfahrens erst nach Ablauf der Betreibungs-
ferien zu laufen 2004 S. 209

– Auslegung der Begriffe öffentliche oder private Strasse; Massgebend für
die Zuständigkeit ist das Interesse für eine Verkehrsanordnung auf pri-
vaten Grund 2002 S. 216

– Benutzungsverhältnis zwischen einer Gemeinde und dem Benutzer
einer gemeindeeigenen Mehrzweckhalle; Kriterien zur Unterscheidung
zwischen einem privatrechtlichen und einem öffentlich-rechtlichen
Anspruch 2003 S. 198

– Reichweite der materiellen Rechtskraft; Die Rechtskraft eines Urteils
erstreckt sich in gewissen Fällen auf die Urteilserwägungen. Im Hinblick
auf die Verwirklichung des materiellen Rechts darf das zivilprozessrecht-
liche Institut der materiellen Rechtskraft nicht eine Spaltung des Synal-
lagmas bewirken 2003 S. 203

– Internationale Zuständigkeit; Gerichtsstand des Erfüllungsortes. Die
Zulässigkeit und die Voraussetzungen für die Gültigkeit von mit inter-
nationalen Warenkäufen im Zusammenhang stehenden Gerichtsstand-
klauseln richten sich nicht nach dem WKR, sondern nach dem Prozess-
recht der lex fori.  Sind die formellen Anforderungen von Art. 17 LugÜ
für den Abschluss einer Gerichtsstandsvereinbarung nicht erfüllt und
liegt zwischen den Parteien keine Einigung über den Ort der Erfüllung
gemäss Art. 5 Ziff. 1 LugÜ vor, so ist der Erfüllungsort im Zusammen-
hang mit internationalen Warenkäufen nach Art. 31 WKR zu bestim-
men 2003 S. 208

– Sicherstellung der Parteientschädigung bei definitivem Verlustschein
2003 S. 213

– Unantastbarkeit von kleinen Vermögen i.S. von § 46 Abs. 1 ZPO 2003
S. 214

– Novenrecht im Eheschutzverfahren. In Bezug auf Kinderbelange gilt
von Bundesrechts wegen die uneingeschränkte Offizialmaxime. Ent-
sprechend sind in der Rechtsmittelinstanz – soweit es um Kinderbelan-
ge geht – von Bundesrechts wegen neue Anträge und Begehren zulässig
2003 S. 218

– Gegen vorläufige Verfügungen ist nach konstanter Praxis der Justizkom-
mission die Beschwerde nicht zulässig 2003 S. 219
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– Ist die gemäss Scheidungsurteil geschuldete Geldsumme nicht be-
stimmt, sondern muss diese erst noch nach den im Urteil festgelegten
Kriterien bestimmt werden, und kann deshalb die definitive Rechtsöff-
nung in einer deswegen angehobenen Betreibung nicht erteilt werden,
hat die Gläubigerin zur Festsetzung der geforderten Geldschuld den
ordentlichen Prozessweg zu beschreiten und durch eine Anerkennungs-
klage im Sinne von Art. 79 Abs. 1 SchKG den Rechtsvorschlag beseiti-
gen zu lassen 2003 S. 222

– Kann auf die betreibungsrechtliche Beschwerde offensichtlich wegen
formellen Mängeln nicht eingetreten werden, erübrigt es sich, auf ein
(erneut) gestelltes Ausstandsbegehren gegen die ordentlichen Mitglie-
der der Justizkommission einzutreten 2004 S. 211 

– Werden Ausstands- bzw. Ablehnungsgründe erst nach Abschluss des
Verfahrens entdeckt bzw. ergeben sich solche aufgrund der Urteilsbe-
gründung, sind diese mit dem gegen das Urteil zulässigen Rechtsmittel
geltend zu machen. Weiterleitung des Gesuchs von Amtes wegen an die
zuständige Behörde 2004 S. 212

– Voraussetzungen zur Sicherstellung der Parteientschädigung infolge
Zahlungsunfähigkeit des Klägers 2005 S. 209

– Von der klägerischen Partei, die einen Nachlassvertrag mit Vermögens-
abtretung gemäss Art. 317 ff. SchKG erlangt hat, kann keine Sicherstel-
lung der Parteientschädigung verlangt werden 2005 S. 212

– Bestreitungslast. Die zugerische Zivilprozessordnung verlangt vom
Beklagten ein substanziiertes Bestreiten der klägerischen Sachvorbringen.
Mit Bezug auf das Ausmass der im Einzelfall erforderlichen Substanziie-
rung des Bestreitens ist insbesondere die Einlässlichkeit der Sachdarstel-
lung der behauptungsbelasteten Partei massgebend 2005 S. 214

– Würdigung von Zeugenaussagen anhand von wissenschaftlich unterleg-
ten Kriterien, Merkmale für die Unglaubwürdigkeit eines Zeugen oder
die Unglaubhaftigkeit seiner konkreten Zeugenaussage 2005 S. 215

– § 93 ZPO bildet keine Grundlage für den Erlass von Leistungsmassnah-
men. Solche Massnahmen lassen sich einzig auf § 129 Ziff. 3 ZPO
abstützen, für welche Verfügungen ausschliesslich der Kantonsgerichts-
präsident bzw. der Einzelrichter im summarischen Verfahren sachlich
zuständig ist 2005 S. 220

– Vorsorgliche Massnahmen. Eine Wiederholungsgefahr ist zu verneinen,
wenn die Antragsgegnerin als juristische Person ihre Auflösung beschlos-
sen und bereits publiziert hat, soweit es bei den beanstandeten Verlet-
zungshandlungen einzig um solche im Rahmen der Geschäftstätigkeit
geht. Kostentragung bei Gegenstandslosigkeit des Verfahrens 2005 S. 222
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– Ist eine Ersatzvornahme möglich, kann (noch) nicht die Umwand-
lung einer Leistungspflicht in eine Geldleistung gemäss § 223 ZPO
verlangt werden. Dieses Institut ist erst als ultima ratio zulässig 2005
S. 226

– Nichteintreten auf eine Beschwerde wegen ungebührlicher Äusse-
rungen? 2005 S. 228

– Wiederherstellung der Berufungsfrist bei Versäumnis infolge höhe-
rer Gewalt. Das Restitutionsgesuch ist innert angemessener Frist
einzureichen, d.h. sobald die Tatsache der Fristversäumnis dem
Betroffenen bekannt geworden und ihm die Einreichung eines Wie-
derherstellungsgesuchs zugemutet werden kann. Als angemessen
dürfte eine Frist gelten, die der für die Einreichung des versäumten
Rechtsmittels normierten entspricht 2005 S. 231

– Wird ein Zivilgericht angerufen, hat es seine eigenen prozessrechtli-
chen Bestimmungen anzuwenden; die Zivilgerichte sind dem Ver-
waltungsrechtspflegegesetz nicht unterstellt (vgl. § 2 VRG). Die Fra-
ge der Weiterleitungspflicht richtet sich demnach nicht nach dem
Verwaltungsrechtspflegegesetz (§ 7 VRG), sondern nach dem
Gerichtsorganisations- gesetz 2005 S. 233

– Kostenvorschuss. Erfolgt die Zahlung des Kostenvorschusses über
ein Bankkonto auf das Postkonto der Gerichtskasse, ist die Zahlung
rechtzeitig erfolgt, wenn das Geld am letzten Tag der Frist zugun-
sten der Gerichtskasse bei der Post eingegangen ist. Keine Rolle
spielt dagegen, wann der Betrag dem Postkonto der Gerichtskanzlei
gutgeschrieben wurde 2006 S. 195

– Kosten- und Entschädigungsfolgen. Reicht eine Partei Entscheide
anderer kantonaler Gerichte, die ihren Standpunkt im Verfahren vor
zugerischen Gerichten stützen, weil sie in vergleichbaren Fällen
ergangen sind, verspätet in den hiesigen Prozess ein, kann sie des-
wegen nicht zur Zahlung von Gerichtskosten und einer Parteient-
schädigung an die Gegenpartei verpflichtet werden 2006 S. 197

– Unentgeltliche Prozessführung. Voraussetzung für das Eintreten auf
ein neues Gesuch ist, dass der Antragsteller wesentlich veränderte
Verhältnisse seit der Abweisung des ersten Gesuches geltend
machen kann 2006 S. 199, 200

– Die Unverbindlichkeit eines vor Kantonsgericht abgeschlossenen
Vergleichs wegen Willensmängeln ist auf dem Beschwerdeweg und
nicht mit selbständiger Klage geltend zu machen (Praxisänderung)
2006 S. 201
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-– Kaufvertrag; Zahlungsversprechen. Voraussetzungen für den Erlass
eines einstweiligen Zahlungsverbotes (Erw. 2). Verfügungsgrund und
Verfügungsanspruch in casu nicht glaubhaft gemacht (Erw. 3 und 4a).
Frage nicht abschliessend beurteilt, ob ein Abrufverbot an den Begün-
stigten mit einem Zahlungsverbot an den Garanten ergänzt bzw.
ersetzt werden kann (Erw. 4b) 2006 S. 207

Rechtsöffnungsverfahren

– Bemessung der Parteientschädigung 1999 S. 129
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S

Sachenrecht

– Ideelle Immissionen. Die mit der Errichtung von «Dozulékreuzen»
(auch «Liebeskreuze» genannt) verbundene Wirkung ist als ideelle
Immission zu qualifizieren. Ob eine übermässige Einwirkung vorliegt,
ist aufgrund der konkreten Umstände zu prüfen. Im vorliegenden Fall
stellt das Kreuz bei Tageslicht keine übermässige Immission im Sinne
von Art. 684 Abs. 1 ZGB dar. Hingegen übersteigen die Immissionen,
die in der Dunkelheit vom beleuchteten Kreuz ausgehen, die Grenze
dessen, was die Nachbarn gemäss Art. 684 ZGB noch dulden müssen
2005 S. 170

Sammelauskunft

(Datenschutz) Revision des DSG: Bekanntgabe des Geburtsdatums bei
Sammelauskünften 2005 S. 302

Schaden

– Feststellung bei erlittenem Vergehen oder Verbrechen; Ausführungen
in den Erwägungen genügen 1999 S. 147

Schuldbetreibung und Konkurs

– Konkursamt ist nicht legitimiert, gegen das Konkursdekret eine
Beschwerde einzureichen zur Feststellung dessen Nichtigkeit (Ände-
rung der Rechtssprechung), Rechtsfolgen, 2000 S. 141

– Anforderungen an die Angaben im Betreibungsbegehren; i.c. Adresse
des Gläubigers 2000 S. 147

– Korrektur einer fehlerhaften Gläubiger- und Parteibezeichnung 2000
S. 149

– Deutscher Vergütungsfeststellungsbeschluss; Vollstreckbarerklärung,
Rechtsöffnung 2000 S. 150
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– Erfolgte die Sitzverlegung der Schuldnerin – wie im konkreten Fall –
bevor ihr der Konkurs angedroht wurde, kann die Betreibung am neuen
Betreibungsort ohne Einleitungsverfahren fortgesetzt werden. Wurden
seit der Beseitigung des Rechtsvorschlages Teilzahlungen auf die Betrei-
bungsforderung geleistet, ändert das nichts daran, dass die Betreibung
für den Restbetrag ohne weiteres fortgesetzt werden kann 2004 S. 171

– Liegt ein Mahngeschäft i. S. von Art. 102 Abs. 1 OR vor und ist eine
Mahnung nicht nachgewiesen, wird nach konstanter Rechtsprechung
der Zahlungsbefehl als verzugsauslösende Mahnung qualifiziert. Für
Betreibungskosten wird keine Rechtsöffnung erteilt 2004 S. 173

– Betreibung einer AG, über die der Konkurs eröffnet worden ist, die
aber noch im HReg eingetragen ist 2000 S. 153

– Bei Trennung von Haupt- und Widerklage ist bei verrechenbaren
Ansprüchen die Vollstreckbarkeit des zuerst gefällten Urteils aufzu-
schieben bis über den anderen Anspruch ebenfalls entschieden worden
ist 2004 S. 175

– Lohnsperre. Voraussetzungen, unter denen das Betreibungsamt eine
Sperre der Lohnansprüche des Schuldners gegenüber seinem Arbeitge-
ber verfügen kann 2004 S. 177. 

– Streitwert der Kollokationsklage; Zuständigkeit des Friedensrichters
2000 S. 158

– Provisorische Pfändung; Öffnen von Tresorfächern, Inventarisierung
2000 S. 169

– Eine Konkursandrohung, in welcher nicht in Betreibung gesetzte Forde-
rungsbeträge aufgeführt sind, ist nichtig. Aus Gründen des Schuldner-
schutzes gilt dies selbst dann, wenn nur für einen einzelnen von mehre-
ren Forderungsbeträgen keine Betreibung angehoben worden ist 2001
S. 149

– Eine erst nach Konkurseröffnung erfolgte Tilgung der gesamten Schuld
kann nur berücksichtigt werden, wenn diese innerhalb der Rechtsmittel-
frist erfolgt ist 2001 S. 161

– Auf offensichtlichem Irrtum beruhender Eintrag im Handelsregister
und deren Folgen für das Betreibungsamt 2001 S. 150

– Einforderung grundpfandgesicherter Zinsen und Annuitäten 2001 S. 152

– Vollstreckbarerklärung eines italienischen Urteils 2001 S. 154

– Nachlassstundungsverfahren; Ausschöpfung der Höchstdauer der Stun-
dung und Gewährung einer neuerlichen Stundung 2001 S. 162
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– Änderung des Wohnsitzes des Schuldners während des Einleitungsver-
fahrens 2002 S. 175

– Rechtsstillstand wegen schwerer Erkrankung; Voraussetzungen 2002
S. 177

– Die in einem Rechtsöffnungsentscheid im Dispositiv erfolgte Vollstreck-
barerklärung eines ausländischen Urteils erwächst in Rechtskraft und
bindet den Richter in einem späteren Rechtsöffnungsverfahren 2002
S. 179

– Es ist in erster Linie Sache des Urteilsstaates, die ordnungsgemässe Zustel-
lung des Urteils zu prüfen, gehört aber auch zu den Pflichten der Behörden
des Staates, in dem das Urteil vollstreckt werden soll. Zustellungsnachweis
mittels Zustellungsurkunde und deren Bedeutung 2002 S. 182

– Prozessgewinn des Klägers besteht in der Differenz zwischen jener
Konkursdividende, welche dem Beklagten nach der ursprünglichen Kol-
lokation zugekommen wäre und jener, welche ihm nach der gerichtlich
bereinigten Kollokation zukommt 2002 S. 185

– Die Frage, ob eine Forderung als Kostenforderung oder Massaschuld
Anspruch auf Deckung vor den Konkursgläubigern habe, ist als ein sol-
che der Verteilung von der Aufsichtsbehörde zu entscheiden. Die aus
der Zwangsverwertung einer Liegenschaft anfallende Mehrwertsteuer
gehört zu den Massekosten und ist vorab aus dem Gesamterlös der Lie-
genschaft zu bezahlen 2002 S. 187

– Arrest kann nur auf Sachen und Rechte gelegt werden, die zumindest
nach glaubwürdigen Angaben des Gläubigers rechtlich und nicht bloss
wirtschaftlich dem Schuldner gehören. Dritteigentum darf nur im Falle
des sog. «Durchgriffs» verarrestiert werden, d.h. wenn der Schuldner
seine Vermögenswerte rechtsmissbräuchlich einer von ihm beherrschten
Gesellschaft übertragen hat 2002 S. 190

– Enthält eine betreibungsrechtliche Beschwerde weder einen bestimm-
ten Antrag noch eine Begründung, kann darauf nicht eingetreten wer-
den 2003 S. 186

– Wiederherstellung der Rechtsvorschlagsfrist 2003 S. 187

– Betreibung auf Sicherheitsleistung;  Wird vom Gläubiger ausdrücklich
eine Betreibung auf Sicherheitsleistung verlangt, darf das Betreibungs-
amt nur die formellen Voraussetzungen hierfür prüfen. Für die Prüfung
der materiellen Voraussetzungen ist im Streitfall der Richter zuständig
2003 S. 189
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– Anforderungen an die Umschreibung des Forderungsgrundes bzw. der
Forderungsurkunde 2003 S. 190

– Voraussetzung für die Aussetzung des Konkurses gemäss Art. 173a
SchKG 2003 S. 193

– Ein allfälliger Prätendentenstreit über die Zugehörigkeit einer gewöhnli-
chen, nicht in einem Wertpapier verkörperten Forderung erfolgt nicht
im Aussonderungsverfahren gemäss Art. 242 SchKG 2003 S. 194

– Fehlt es an der gesetzlich vorgesehenen Prüfung der Zwischenbilanz zu
Veräusserungs- und Fortführungswerten, kann die Konkurseröffnung
wegen Überschuldung trotzdem erfolgen, wenn sich die Überschuldung
aus den übrigen Akten klar ergibt. Ein Konkursaufschub ist jedoch
schon aus diesem Grunde ausgeschlossen 2004 S. 179

– Die Verrechnung ist mit Bezug auf den Erwerb von Aktien ausgeschlos-
sen, da der Rechtsgrund der Forderung in Tatsachen liegt, die nach der
Konkurseröffnung eingetreten sind. Vor der beschlossenen Kapitalher-
absetzung bzw. Ausschüttung an die Aktionäre hat dieser Anspruch
auch nicht virtuell bestanden 2004 S. 184

– Gegen die Ablehnung des Arrestbegehrens ist die Beschwerde an die
Justizkommission gegeben. Das Novenrecht bestimmt sich nach § 212
i.V. § 205 Abs. 1 ZPO. Anforderungen an die Glaubhaftmachung der
Arrestvoraussetzungen. Glaubhaftmachung im konkreten Fall bejaht
2004 S. 186

– Der Entscheid des Richters über die Bewilligung des Rechtsvorschlages
wegen fehlenden neuen Vermögens ist endgültig; dagegen ist nur noch
die staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht zulässig 2003 S. 197

– Legitimation zur Beschwerde. Der übergangene Drittinteressent bei
einem Freihandverkauf ist nicht zur Beschwerde legitimiert, da er nicht
in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen wird 2005 S. 187

– Nach der neueren Lehre kann der Promissar beim unechten oder ech-
ten Vertrag zugunsten eines Dritten die Leistung an sich selber bean-
spruchen, beim zuletzt erwähnten Vertrag allerdings nur solange als der
Dritte dem Promittenten nicht erklärt hat, von seinem Recht Gebrauch
machen zu wollen. Der unechte oder echte Vertrag zugunsten eines
Dritten stellt daher grundsätzlich einen provisorischen Rechtsöff-
nungstitel zugunsten des Promissars dar 2005 S. 188
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– Weist die ausseramtliche Konkursverwaltung die Forderungseingabe
des Betreibungsamtes gemäss Art. 100 SchKG ohne materielle Prüfung
ab und kolloziert im Gegenzug die Forderungseingabe des deutschen
Konkursverwalters, so stellt die Abweisung der Forderungseingabe des
Betreibungsamtes eine rein verfahrensrechtliche Nichteintretens-Verfü-
gung dar, welche der Beschwerde nach Art. 17 SchKG unterliegt (Erw.
2). Ohne Anerkennung gemäss Art. 166 ff. IPRG kann ein deutsches
Konkursdekret in der Schweiz keine Wirkungen entfalten, insbesondere
kann ein deutscher Insolvenzverwalter nicht als Gläubiger-Vertreter in
einem schweizerischen Konkurs anerkannt werden (Erw. 3) 2005 S. 189

– Nach konstanter Rechtsprechung der Justizkommission muss sich der
geltend gemachte Konkurshinderungsgrund (Tilgung, Hinterlegung
oder Verzichtserklärung) spätestens bis zum Ablauf der 10-tägigen Wei-
terzugsfrist verwirklicht haben. Wird nur die Schuld – inkl. Zinsen und
Betreibungskosten, aber ohne Gerichtskosten – innerhalb der Rechts-
mittelfrist von zehn Tagen getilgt, mangelt es an einer Voraussetzung,
um die Konkurseröffnung aufheben zu können 2005 S. 192

– Das Konkursamt ist beim Freihandverkauf verpflichtet, das aus kauf-
männischer Sicht beste Ergebnis anzustreben. Es darf sich nicht einfach
mit dem erstbesten Angebot zufrieden geben, sondern muss geeignete
Abklärungen treffen, um mit einer gewissen Zuverlässigkeit beurteilen
zu können, ob ein bestimmtes Angebot von einem Kaufinteressenten
angemessen ist 2005 S. 195

– Einrede mangelnden neuen Vermögens. Das Betreibungsamt hat nicht
zu überprüfen, ob der Konkurs des Schuldners mangels Aktiven einge-
stellt wurde. Darüber kann einzig der Richter entscheiden 2005 S. 198

– Der Eintritt des Abtretungsgläubigers nach Art. 260 Abs. 1 SchKG in
den Prozess ist erst mit der Bezahlung des von ihm geforderten Kosten-
vorschusses vollzogen 2005 S. 199

– Entschädigung als Mitglied des Gläubigerausschusses. Die Konkursver-
waltung hat nicht die Kompetenz, die Rechnungen der Mitglieder des
Gläubigerausschusses abschliessend zu prüfen und darüber zu befin-
den. Über die Berechtigung und Angemessenheit der Rechnungen ent-
scheidet vielmehr die Aufsichtsbehörde (Erw. 1). Weigert sich die Kon-
kursverwaltung aus einem materiellrechtlichen Grund, die Forderung
eines Mitglieds des Gläubigersausschusses zu begleichen, hat darüber
der Zivilrichter und nicht die Aufsichtsbehörde zu entscheiden (Erw. 2)
2005 S. 200

– Zustellung eines Zahlungsbefehls. Es liegt kein unzulässiger Interessen-
konflikt vor, wenn der Zahlungsbefehl an eine Angestellte der betrei-
benden Gläubigerin in den Geschäftsräumlichkeiten der betriebenen
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Schuldnerin zugestellt wird, welche den Zahlungsbefehl an einen Ver-
treter der betriebenen Schuldnerin weiterleitet, der nicht im Dienste der
betreibenden Gläubigerin steht 2006 S. 172

– Urkundenedition im Rechtsöffnungsverfahren. Im Rechtsöffnungsver-
fahren gelten Editionsbegehren grundsätzlich als unzulässig, namentlich
wenn sie sich auf den Rechtsöffnungstitel beziehen 2006 S. 175

– Wird das Gesuch um Konkurseröffnung wegen Überschuldung auf
Begehren der Revisionsstelle vom Konkursrichter abgewiesen, ist die
Revisionsstelle mangels Parteistellung bzw. mangels Rechtsschutzinter-
esses nicht zur Beschwerde legitimiert 2006 S. 178

– Die Anfechtungsklage gemäss Art. 285 ff. SchKG ist nicht schiedsfähig
2006 S. 179

– Ein Begehren um neue Schätzung durch Sachverständige wird gegen-
standslos, wenn über die Grundpfandschuldnerin der Konkurs eröffnet
wird. Ergibt die neue Schätzung durch den Sachverständigen nur eine
geringfügige Abweichung, kann von vornherein keine Aussage darüber
gemacht werden, welche von beiden Schätzungen den höheren
Anspruch auf Richtigkeit hat 2006 S. 188



55

Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

Schule

– Kognition bei Schülerbeurteilungen; Beschwerde gegen Maturitätsnote
2000 S. 221

– Für die Festsetzung der Beitragsleistungen an die Zahnbehandlungs-
kosten der Kinder können auch die finanziellen Verhältnisse des Stief-
elternteils berücksichtigt werden (Praxisänderung) 2003 S. 126

– Zum Datenaustausch zwischen Lehrerschaft und schulischer Sozialar-
beit 2006 S. 262

Schulrecht

(Datenschutz) Änderung der Disziplinarordnung des kantonalen Gymna-
siums Menzingen 2005 S. 307

Sozialhilfe

– Ausbildungskosten als Sozialhilfeleistungen 2004 S. 264

– Einschränkung wegen Verweigerung zumutbarer Mitwirkung 2000 S. 102

– Unterstützungswohnsitz; Beweislast 2002 S. 285

– Kürzung von Sozialhilfeleistungen; eine Sozialhilfeempfängerin muss
vorgängig schriftlich klar informiert und verwarnt werden, bevor Kür-
zungen der Sozialhilfe zulässig sind 2003 S. 328

Sorgerecht

(Datenschutz) Eltern ohne Sorgerecht – welche Informationen erhalten
sie über ihr Kind? 2005 S. 315

Sozialrecht

– Im Falle der Verbeiständung einer jur. Person hat das Gemeinwesen
und nicht der Antrag stellende Dritte für die Verfahrenskosten und die
Entschädigung des Beistandes einzustehen, wenn der jur. Person die
nötigen Mittel fehlen 2003 S. 123

– Für die Festsetzung der Beitragsleistungen an die Zahnbehandlungs-
kosten der Kinder können auch die finanziellen Verhältnisse des Stiefel-
ternteils berücksichtigt werden (Praxisänderung) 2003 S. 126
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– Parteifähigkeit des Konkubinatspartners; Subsidiaritätsprinzip. Voraus-
setzungen für das Vorliegen eines stabilen Konkubinats. Führt eine
unterstützte Person den Haushalt für den Partner der familienähnlichen
Gemeinschaft, hat sie einen Anspruch auf Haushaltsentschädigung 2005
S. 291

– Behandlung der Verwaltungs- und Aufsichtsbeschwerde in einem
Regierungsratsbeschluss. Verbindlichkeit der jeweils gültigen Richtlinien
der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. Prüfung, ob es sich bei
den durch den Wochenaufenthalt bedingten zusätzlichen Kosten um
situationsbedingte Leistungen gemäss SKOS Richtlinien handelt. Prin-
zip der Angemessenheit der Hilfe. Keine Übernahme zusätzlicher
Kosten bei Wochenaufenthalt an einem anderen Ort 2005 S. 294

Sozialversicherungsrecht; Allgemeiner Teil

– Eine Bearbeitungsdauer von 16 Monaten für einen Einspracheentscheid
ist auch bei einem besonders komplexen Fall zu lange und stellt eine
Rechtsverzögerung dar 2004 S. 138

– Mit Inkrafttreten des ATSG wurden die Fristen im Verwaltungsverfah-
ren des Sozialversicherungsrechts einheitlich geregelt. Anderslautende
Weisungen des BSV sind nicht mehr anwendbar. Wird eine Eingabe am
letzten Tag der Frist der schweizerischen Post übergeben, gilt die Frist
als gewahrt 2004 S. 142

– Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder
einen am Wohnsitz oder Sitz der Partei oder ihrer Vertretung vom kan-
tonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet die Frist am nächsten
Werktag 2004 S. 145

– Mitwirkungspflicht der versicherten Person an ärztlichen und fachlichen
Untersuchungen sowie Mahnverfahren 2005 S. 121

– Ist der Versicherte nicht der Beschwerdeführer, sondern nur ein verfah-
rensbeteiligter Dritter, steht ihm bei entsprechender Verfahrensteilnahme
und Obsiegen gleichwohl eine Parteientschädigung zu 2005 S. 122, 124

– Beschwerdefrist und Fristenlauf. Mit der Eröffnung des Einsprachent-
scheids innerhalb des Fristenstillstands wird die Beschwerdefrist aus-
gelöst und beginnt am ersten Tag nach Ende des Fristenstillstandes zu
laufen 2006 S. 142
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Sperre von Daten

– (Datenschutz) Zur Aufhebung einer Datensperre 2004 S. 289

– (Datenschutz) Revision des Datenschutzgesetzes: Bekanntgabe des
Geburtsdatums bei «Sammelauskünften» 2005 S. 302

Steuern und Abgaben

– Rekursverfahren. Der Rekurs ist zulässig gegen den Einspracheent-
scheid. Frage offen gelassen ob ausserhalb dieser Ordnung Rekurs erho-
ben werden kann 2001 S. 43

– Eine Ermessensveranlagung kann im Einspracheverfahren abgeändert
werden, wenn der Steuerpflichtige den Beweis erbringt, dass die Ermes-
senseinschätzung offensichtlich unrichtig war. Im vorliegenden Fall
konnte der Beweis mit einer sog. «Schuhschachtelbuchhaltung» nicht
erbracht werden 2004 S. 87

– Ein Aktionär, der eine Beteiligung aus seinem Privatvermögen in eine
von ihm beherrschte Gesellschaft zu einem über ihrem Nominalwert
liegenden Anrechnungswert (in Form von Liberierung von Aktien der
übernehmenden Gesellschaft oder gegen eine Gutschrift auf einem
Aktionärsdarlehenskonto) einbringt, erzielt eine steuerbare geldwerte
Leistung aus seiner Beteiligung (sog. Transponierung) 2004 S. 92

– Verlustrechnung nach vollständiger Veräusserung eines Grundstücks.
Anwendung beim Verkauf von mehreren geerbten Stockwerkeinheiten
2001 S. 47

– Steueraufschub bei Ersatzbeschaffung. Identität zwischen Veräusserer
und Erwerber 2001 S. 49

– Verjährungsfrist, absolute; Einführung 2002 S. 73

– Regeln für die Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert bei der Ver-
mögensbesteuerung. Ob ausserordentliche künftige Verhältnisse vorlie-
gen, die ein Abweichen von den entsprechenden Regeln erlauben, muss
aus der Sicht des Bewertungsstichtages und nicht im Rahmen einer zeit-
lich verzögerten Einschätzung beurteilt werden 2005 S. 100

– Der Nachweis der offensichtlichen Unrichtigkeit einer Ermessensveran-
lagung obliegt ausschliesslich dem Steuerpflichtigen. Ohne substanziier-
te Sachdarstellung und ohne Nennung und Edition von Beweismitteln
wird auf eine Einsprache gegen eine Ermessensveranlagung – anders als
bei einer Einsprache gegen eine ordentliche Veranlagung – nicht einge-
treten 2005 S. 104
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– Das fristgerechte Einreichen von herausverlangten Unterlagen ist keine
Prozessvoraussetzung für das gewöhnliche steuerrechtliche Einsprache-
verfahren. Die Aufforderung zur Aktenedition ist eine Frage des
Beweisverfahrens. Für die Einsprache gegen eine Ermessensveranla-
gung gelten andere Regeln 2005 S. 107

– Die zugerische Praxis, einen Sattelschlepper stets nach seinem mögli-
chen Zuggewicht zu besteuern, indessen einen Sattel-Sachentranspor-
tanhänger als vom Sattelschlepper abhängigen Auflieger nicht zu
besteuern, erweist sich als gesetzmässig und verfassungskonform 2005
S. 113

– Wenn die Eigentümerin einer Wohnung mit ihrem Sohn aus Gründen
der Steuerersparnis einen Mietvertrag abschliesst, dessen Einhaltung
nicht nachgewiesen werden kann, so liegt trotzdem ein steuerbarer
Eigenmietwert vor 2006 S. 107

– Liegenschaftenhandel – Einkommen als selbständiger Erwerbstätigkeit
oder Verwaltung von Privatvermögen – Abgrenzungskriterien 2006 S. 109

Steuergeheimnis

(Datenschutz) Datenerhebung für eine Forschungsstudie – und wo bleibt
das Steuergeheimnis? 2004 S. 286

Steuerrecht

(Datenschutz) Antrag auf Löschung von Daten der Steuerverwaltung
2005 S. 310

Stiftung

– Aufhebung einer Stiftung mit geringem Restvermögen 2001 S. 183

– Aufsicht; örtliche und sachliche Zuständigkeit 2001 S. 184

– Verlängerung einer limitierten Stiftungstätigkeit; Interessenabwägung
1999 S. 191

– Legitimation zur Aufsichtsbeschwerde 2002 S. 246
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Stipendiengesuch

(Datenschutz) Das abgelehnte Stipendiengesuch und die Bekanntgabe
der Finanzlage der Eltern an den Gesuchstellenden 2004 S. 281

Strafrecht

– Begriff des Arbeitsergebnisses i.S. von Art. 23 UWG 2000 S. 165

– Check- und Kreditkartenmissbrauch; Verhältnis zu Betrug 2000 S. 166

– Unlauterer Wettbewerb; Begriff der besonders aggressiven Verkaufsme-
thode 2002 S. 193

– Der Handel mit Derivaten ist für die Beurteilung der Unerfahrenheit
gemäss Art. 157 StGB getrennt vom Handel mit traditionellen Finanz-
instrumenten zu betrachten, das heisst es sind das Wissen und die
Erfahrungen der Kunden in Bezug auf den Geschäftsbereich des Optio-
nen- und Futureshandels massgebend 2006 S. 191

Strassenverkehrsrecht

– Führerausweisentzug und Wiedererteilung unter Auflagen; es ist nicht
zulässig, mit einem Warnungsentzug gleichzeitig aus Sicherheitsgrün-
den vorgesehene Massnahmen zu verbinden 2003 S. 139

– Vorsorglicher Entzug des Führerausweises. Bei regelmässigem Kokain-
konsum ist der Führerausweis bis zur definitiven Abklärung der Fahr-
eignung vorsorglich zu entziehen 2006 S. 138

– Die Anordnung eines Parkierungsverbotes stellt eine funktionelle Ver-
kehrsanordnung nach Art. 3 Abs. 4 SVG dar, die auf einer Strasse im
privaten Eigentum angeordnet werden kann, wenn diese dem öffentli-
chen Verkehr zur Benützung offen steht. Solche Massnahmen können
u.a. zwecks Gewährleistung der Zugänglichkeit der hinterliegenden
Wohnliegenschaften für schwere Fahrzeuge der öffentlichen Dienste
(Kehrichtversorgung, Feuerwehr) angeordnet werden. Im konkreten
Fall keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör; Bejahung
der erforderlichen Verfügungsmacht des Gemeinwesens aufgrund einer
ungemessenen Dienstbarkeit sowie des öffentlichen Interesses und der
Verhältnismässigkeit der Massnahme, unter Verneinung eines unzuläs-
sigen Eingriffs in die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) 2006 S. 126
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T

Tempo 30-Zone

– rechtliche Zulässigkeit für Quartier Rosenberg in Zug 2000 S. 97

U

Umweltrecht

– (Datenschutz) Bekanntgabe von Daten an eine Umweltschutzorganisa-
tion 2002 S. 305

Unfallversicherung

– Anforderungen an die Glaubhaftmachung eines Unfalls 2000 S. 53

– Berechnung des versicherten Verdienstes bei Versicherten, die am Tage
eines Unfalls nicht den Lohn eines Versicherten mit voller Leistungs-
fähigkeit beziehen 2001 S. 66

– Beginn der Versicherung 2002 S. 87

– Unfallähnliche Körperschädigung. Voraussetzungen, unter denen
Meniskusrisse als UVG-versicherte Ereignisse gelten 2002 S. 90

– Ist der Versicherte nicht der Beschwerdeführer, sondern nur ein verfah-
rensbeteiligter Dritter, steht ihm bei entsprechender Verfahrensteilnah-
me und Obsiegen gleichwohl eine Parteientschädigung zu 2005 S. 122,
124

– Ein Schlag in die Luft beim Fussballspiel stellt mangels Ungewöhnlich-
keit des äusseren Faktors keinen Unfall dar. Handelt es sich bei der
erlittenen Verletzung im Knie um eine Knorpelschädigung, liegt auch
keine unfallähnliche Körperschädigung vor, da die abschliessende Auf-
zählung von Art. 9 Abs. 2 UVV Knorpelschäden nicht enthält 2005
S. 160

– Versicherter Verdienst. Als Grundlage für die Bemessung der Renten
gilt der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren
Arbeitgebern bezogene Lohn, einschliesslich noch nicht ausbezahlter
Lohnbestandteile, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Voraussetzungen
zur Berücksichtigung von Überstunden bei der Berechnung des versi-
cherten Verdienstes 2005 S. 163
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– Gestützt auf das Kausalitätsprinzip entsteht für vorbestehende oder
nach einem Unfall aufgetretene (interkurrente) Krankheiten, auf welche
der Unfall keinen Einfluss ausgeübt hat, für den Unfallversicherer keine
Leistungspflicht 2006 S. 155

Unlauterer Wettbewerb

– Unlauter und somit widerrechtlich handelt, wer aus fremden Kennzei-
chen gebildete Vanity Phone Numbers registrieren lässt, um die betrof-
fenen Kennzeicheninhaber zu Vermögensdispositionen zu veranlassen
(«Number Grabbing») 2005 S. 180

V

Vergaberecht

– Auch privatrechtliche Aktiengesellschaften, die nicht im ganzen oder
teilweisen Eigentum einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft stehen,
können unter die Submissionsgesetzgebung fallen, wenn sie Aufträge
oder Leistungen erteilen, die mit mehr als 50 % der Gesamtkosten von
der öffentlichen Hand subventioniert werden. Eine Firma, die mit der
Projektleitung betraut ist, das Leistungsverzeichnis für einen Auftrag
ausarbeitet, das Submissionsverfahren durchführt und die technische
Bewertung der Angebote vornimmt, darf als Anbieterin nicht am Ver-
fahren teilnehmen bzw. muss vom Verfahren ausgeschlossen werden
2004 S. 82

– Ungewöhnlich niedrige Angebote 2001 S. 99

– Auswahl im selektiven Verfahren; Fusion von Firmen während eines
zweistufigen Verfahrens 2001 S. 100

– Ungewöhnlich niedriges Angebot. Ein Unterangebot ist nicht zulässig,
aber Anlass zur näheren Prüfung 2002 S. 120

– Die Vergabekriterien sind vor der Submission festzulegen 2002 S. 122

– Die Zuschlagskriterien müssen in der Reihenfolge ihrer Bedeutung in
den Ausschreibungsunterlagen enthalten sein. Fehlen die Zuschlagskri-
terien und ihre Gewichtung in den Ausschreibungsunterlagen, so darf
der Anbieter davon ausgehen, dass die Vergabe hauptsächlich nach dem
Kriterium des Preises erfolgt 2004 S. 79

– Gewichtung und Bewertung des Zuschlagskriteriums des Preises; Zah-
lungsplan als Variante 2003 S. 104
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– Bedeutung des Offertöffnungsprotokolls; rechtswidriger Zuschlag, wenn
sich die Offerte auf qualitativ minderwertige Materialien stützt 2003
S. 113

– Die Berücksichtigung eines Pauschalangebots für die Vergabe von meh-
reren Aufträgen ist grundsätzlich zulässig, sofern allen Anbietern die
gleiche Möglichkeit offen steht 2005 S. 90

– Wichtige Gründe für den Abbruch des Verfahrens 2006 S. 103

Vernichten von Daten

(Datenschutz) Antrag auf Löschung von Daten der Steuerverwaltung
2005 S. 310

Versicherungsbedingungen, Allgemeine

– Auslegung einer Ausschlussklausel; Krankheit infolge Alkoholismus
1999 S. 122

Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren

– siehe unter Rechtspflege

Vollmacht

– des Betroffenen zur Datenbekanntgabe (Datenschutz) 2001 S. 247

Vollstreckungsverfahren

– Im Vollstreckungsverfahren kann der Sachentscheid nicht neu aufgerollt
werden 1999 S. 108

W

Waffentragbewilligung

– Der Schutz von Personen, auch der eigenen Person, gehört nicht zu den
Aufgaben eines Liegenschafts- und Immobilienverwalters 2001 S. 205



63

Alphabetisches Stichwortverzeichnis zur GVP

Wahlen

– Irreführung der Wählerschaft; förmliche Beschwerde oder Aufsichtsbe-
schwerde 1999 S. 166

Wasserrecht

– Konzessionsgebühr für eine Boje im Bojenfeld 1999 S. 104

Webcam

– Zur Unzulässigkeit von Webcams Privater, die den öffentlichen Raum 
erfassen 2006 S. 260

Wohnsitz

– Auslegung des Begriffs 1999 S. 152

Z

Zahlungsunfähigkeit

– Auslegung des Begriffs 1999 S. 152

Zivilstandsregister

- Berichtigung einer Eintragung im Zivilstandsregister 2004 S. 157

Zuständigkeit

– sachliche Unzuständigkeit des Strafgerichts zur Beurteilung von öffent-
lichrechtlichen Forderungen im Rahmen eines Adhäsionsprozesses 1999
S. 160



B. Verwaltungspraxis



C. Grundsätzliche Stellungnahmen
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Datenschutzpraxis

Vorbemerkungen

Bezüglich Datenschutz und Informationssicherheit ist für die öffentliche
Verwaltung das Datenschutzgesetz des Kantons Zug vom 28. September 2000
(BGS 157.1; im Folgenden: DSG) die wichtigste Rechtsgrundlage.

Zu den Befugnissen des Datenschutzbeauftragten

Gemäss § 20 Abs. 2 DSG kann der Datenschutzbeauftragte (im Folgenden:
DSB) bei Verletzung von Datenschutzvorschriften das betreffende Organ auf-
fordern, die erforderlichen Massnahmen zur Behebung des Missstandes zu er-
greifen. Wird die Aufforderung nicht oder nur teilweise befolgt, kann der DSB
die Angelegenheit dem Gemeinderat (in gemeindlichen Angelegenheiten)
beziehungsweise dem Regierungsrat (in kantonalen Angelegenheiten) unter-
breiten. Werden in gemeindlichen Angelegenheiten die erforderlichen Mass-
nahmen durch den Gemeinderat nicht ergriffen, so kann der DSB in einem
nächsten Schritt eine Stellungnahme an die Direktion des Innern als allge-
meinem Aufsichtsorgan (§ 42 Ziff. 3 Kantonsratsbeschluss über die Geschäfts-
ordnung des Regierungsrates und der Direktionen; BGS 151.1) der Gemein-
den richten. Anschliessend kann der DSB die Angelegenheit dem Regie-
rungsrat zum Entscheid vorlegen (§ 20 Abs. 3 DSG).

Lehnt der Regierungsrat die Empfehlung des DSB ab, so ist der verwal-
tungsinterne Weg erschöpft. Aufgrund von § 19 Abs. 1 Bst. f DSG besteht 
allerdings die Möglichkeit, die Öffentlichkeit über wesentliche Anliegen des
Datenschutzes zu orientieren.

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass der DSB grundsätzlich kei-

ne Weisungsbefugnisse hat. Der Datenschutz soll bis anhin durch Information,

Beratung und Empfehlung umgesetzt werden. Sind sich Datenbearbeiter und
DSB nicht einig, entscheidet in der Verwaltung der Regierungsrat abschlies-
send. Ist davon eine Bürgerin, ein Bürger betroffen, so steht es ihr oder ihm
selbstverständlich jederzeit frei, in der Sache den ordentlichen Rechtsweg ein-
zuschlagen.

Im Folgenden werden vier Themen aus der DSB-Beratung gekürzt darge-
stellt. Viele weitere Beispiele und die Ausleuchtung der datenschutzrechtli-
chen Praxis finden sich in den ausführlichen Tätigkeitsberichten des DSB. Die
Ausgaben der Jahre 1999 – 2006 können kostenlos beim DSB bestellt werden
und sind auch auf der Website des DSB: «www.datenschutz-zug.ch» zugäng-
lich.
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I. Gemeindliche Bestimmung zum Datenschutz?

Ausgangslage

Eine Zuger Gemeinde gibt sich eine neue Gemeindeordnung. Unter dem
Titel «Datenschutz» ist aufgeführt:

«Die Gemeindeverwaltung sorgt für einen zweckmässigen Datenschutz
nach Massgabe des Bundesrechts und des kantonalen Rechts. [...]»

Fragestellung

Es stellt sich die Frage, welche Kompetenzen der Gemeinde in diesem Be-
reich zustehen und welche Bedeutung die Verweisung auf das Bundesrecht be-
ziehungsweise das kantonale Recht hat.

Aus der Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten

1. Bedeutung der Verweisung auf das Bundesrecht?

Sollte die Bestimmung sich auf das Eidg. Datenschutzgesetz beziehen, so
ist festzuhalten, dass dieses nur bei Datenbearbeitungen durch die Bundesver-

waltung beziehungsweise durch Private zur Anwendung kommt (Art. 2 Abs. 1
Bst. a und b Bundesgesetz über den Datenschutz/Eidg. DSG, SR 235.1). Auf
Datenbearbeitungen gemeindlicher Organe kommt das Eidg. DSG hingegen
nicht zur Anwendung.

2. Datenschutzrechtliche Sonderbestimmungen in Bundesgesetzen

Nun gibt es jedoch zahlreiche datenschutzrechtliche Sonderbestimmungen
in Bundesgesetzen, die allenfalls durch gemeindliche Organe direkt angewen-
det werden (etwa im Bereich AHV/IV, UVG etc.). Daher kann die vorstehen-
de, allgemeine Formulierung der Verweisung auf das Bundesrecht in diesem
Sinn belassen werden.

3. Zum «zweckmässigen» Datenschutz

Soweit das kantonale Datenschutzgesetz (DSG, BGS 157.1), besondere da-
tenschutzrechtliche Bestimmungen anderer kantonaler Gesetze oder allenfalls
des Bundesrechts zur Anwendung kommen, sind diese entsprechend umzu-
setzen. Für die Gemeinde besteht diesfalls kein rechtlicher Spielraum. Eine Be-
schränkung auf nur «Zweckmässiges» ist hier daher unzulässig. In Rechtsbe-
reichen, in denen der Gemeinde eigene Rechtsetzungsbefugnisse zustehen,
darf sie entsprechend auch eigene datenschutzrechtliche Bestimmungen er-
lassen. Dabei hat sie die bundesrechtlichen und die kantonalrechtlichen Rah-
menbedingungen zu beachten. Soweit (u.a.) das grundlegende Verhältnis-
mässigkeitsprinzip eingehalten ist, erscheint die Bezugnahme auf einen
«zweckmässigen» Datenschutz im Bereich eigener Rechtsetzungskompeten-
zen zulässig.
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4. Exkurs: Welchen Sinn macht eine solche Bestimmung?

Soweit die Gemeinde kantonales oder eidgenössisches Recht anzuwenden
hat, muss sie sich grundsätzlich zu Aspekten des Datenschutzes gar nicht wei-
ter äussern. 

Soweit ihr hingegen eigenständige Kompetenzen zustehen, sollte sie da-
tenschutzrechtliche Fragestellungen in den entsprechenden gemeindlichen
Spezialerlassen regeln.

Man kann sich somit ohne Weiteres vorstellen, die eingangs aufgeführte Be-
stimmung in der Gemeindeordnung wegzulassen. Auf der anderen Seite kann
es aber sinnvoll sein, die Verwaltung daran zu erinnern, wie sie bezüglich des
Datenschutzes vorzugehen hat. 

Unter Beachtung der vorstehenden Ausführungen hat die Gemeinde hier
einen gewissen Spielraum. Pflegt sie einen eher strengen, «puritanischen» Ge-
setzesstil, wird sie auf eine solche Bestimmung verzichten. Zieht sie hingegen
einen eher informativen, «erzieherischen» Gesetzesstil vor, kann sie
grundsätzlich eine entsprechende Bestimmung aufführen.

Fazit

Hat die Gemeinde Bundesrecht oder kantonales Recht oder gegebenenfalls
darauf gestütztes gemeindliches Ausführungsrecht anzuwenden, darf sie sich
nicht auf einen bloss «zweckmässigen» Datenschutz beschränken. Vielmehr
hat sie das entsprechende Recht – unter Einschluss des Datenschutzrechts –
umfassend gemäss den entsprechenden Vorgaben anzuwenden.

In Bereichen, in denen der Gemeinde eine eigenständige Gesetzgebungs-
kompetenz zusteht, kann sie sich – unter Beachtung der Vorgaben des über-
geordneten kantonalen beziehungsweise Bundesrechts – auf einen «zweck-
mässigen» Datenschutz beschränken.

II. Zur Zulässigkeit der Übermittlung von Personaldaten ins Ausland

Ausgangslage

Eine Zuger Verwaltungsstelle beauftragte ein privates schweizerisches Un-
ternehmen, Persönlichkeitstests beziehungsweise Assessments bei ihrem lei-
tenden Verwaltungspersonal durchzuführen. Die Betroffenen hatten diverse
Tests an ihrem PC am eigenen Arbeitsplatz zu absolvieren. Um diese Tests
überhaupt durchführen zu können, mussten die Mitarbeitenden zwingend ihr
Einverständnis geben, dass die Testauswertung in Deutschland vorgenommen
werden darf. Zudem wurden sie dabei auch darüber informiert, dass – im Fal-
le von Anständen – deutsches Recht zur Anwendung käme.
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Fragestellung

Muss sich der Zuger Verwaltungsmitarbeitende gefallen lassen, dass seine
Personendaten ins Ausland übermittelt und dort bearbeitet werden? Ist eine
Verweisung auf die Anwendbarkeit des deutschen Rechts zulässig?

Aus der Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten

1. Vorweg

Es wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die Durchführung der Tests
in der vorgenommenen Ausgestaltung an und für sich rechtmässig ist, und es
wird nicht geprüft, ob die Mitarbeitenden ihre Zustimmung zur Durchführung
des Tests erteilen müssen oder ob der Arbeitgeber befugt ist, solche ver-
pflichtend anzuordnen.

2. Rechtslage

a) Die Auslagerung des Assessments und die Datenbearbeitung im Rah-
men der Evaluation der Tests an ein schweizerisches Privatunternehmen ist im
Rahmen von § 6 des Zuger Datenschutzgesetzes (DSG, BGS 157.1) grundsätz-

lich zulässig. Die Daten dürfen dabei durch den Beauftragten nur in dem Rah-
men bearbeitet werden, wie es auch der Auftraggeber selber tun darf.

b) Die Auslagerung von Datenbearbeitungen ins Ausland ist grundsätzlich
ebenfalls denkbar. Dabei sind sinngemäss die Vorgaben von Art. 6 des Eid-
genössischen Datenschutzgesetzes (Eidg. DSG, SR 235.1) einzuhalten. 

Bezüglich der hier zur Diskussion stehenden Personendaten aus dem 
Assessment ist eine Datenbearbeitung im Ausland grundsätzlich möglich. Da-
bei hat der Auftraggeber – somit die kantonale Verwaltung – jedoch gegen-
über dem beauftragten Unternehmen vertraglich abzusichern, dass sämtliche
datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.

Exkurs:

Bezüglich Daten der kantonalen Verwaltung, die den hoheitlichen Bereich
im engeren Sinne betreffen – zu denken wäre etwa an die Bereiche Polizei,
Steuern, Schule etc. – wären hingegen die diesbezüglichen datenschutzrecht-
lichen Rahmenbedingungen viel strenger, so dass eine Auslagerung solcher Da-

ten ins Ausland kaum je in Frage kommen kann.

c) Eine Datenbearbeitung in Deutschland ist grundsätzlich zulässig, da
Deutschland über einen Datenschutz verfügt, der dem schweizerischen gleich-
wertig ist.

d) Die Verwaltungsstelle hat mit dem schweizerischen Unternehmen ins-
besondere die folgenden Aspekte vertraglich zu regeln:
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– soweit die Datenbearbeitung in Deutschland vorgenommen werden soll,
an welche Stelle in Deutschland die Daten genau übermittelt werden;

– dass der deutsche Datenbearbeiter die Daten nicht weitergeben darf, die
Daten nicht für andere bzw. eigene Zwecke verwenden darf, die Daten nach
Auftragserfüllung zurückzugeben bzw. vollständig zu vernichten hat und kei-
ne Kopien anfertigen darf; 

– dass sämtliche Datenübertragungen, so sie via ungesicherte Netze – wie
es das Internet eines ist – übertragen werden, ausschliesslich verschlüsselt er-
folgen (§ 3 der Zuger Verordnung über die Nutzung von Internet und E-Mail,
BGS 154.28).

e) Wichtig für die Mitarbeitenden, die von dieser Datenbearbeitung be-
troffen sind: für sie ist – etwa im Falle von Anständen – ausschliesslich ihr Ar-

beitgeber Ansprechsperson, somit die Zuger Verwaltungsstelle. Im Weiteren ist
dieses Rechtsverhältnis ausschliesslich dem Zuger Personalrecht beziehungs-
weise Datenschutzrecht unterworfen. Die Mitarbeitenden müssen sich somit
weder an die beauftragte schweizerische Firma, noch etwa gar an den deut-
schen Datenbearbeiter halten, sollten sich aufgrund der vorliegenden Daten-
bearbeitung eine Persönlichkeitsverletzung oder ein Schaden einstellen. 

Gleich verhält es sich, wenn sie die ihnen aufgrund des Zuger Daten-
schutzgesetzes zustehende Rechte wahrnehmen wollen, etwa Einsicht oder
Berichtigung ihrer eigenen Daten (etc.). 

Fazit

Die Auslagerung der Datenbearbeitung ist möglich, im vorliegenden Bei-
spiel ist selbst auch eine Datenbearbeitung in Deutschland grundsätzlich zuläs-
sig.

Für die betroffenen Mitarbeitenden ist aber in dieser Sache ausschliesslich
ihr Arbeitgeber, somit die Zuger Verwaltung, zuständig. Zur Anwendung
kommt das Zuger Recht. Die Betroffenen haben sich somit in keinem Fall dem
deutschen Recht zu unterwerfen; ihre diesbezügliche Zustimmung ist unbe-
achtlich.
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III. Private Webcam erfasst öffentlichen gemeindlichen Raum

Ausgangslage

Ein Privater betreibt aus seiner Wohnung heraus eine Webcam, die auf ei-
ne öffentliche gemeindliche Strasse, einen öffentlichen Parkplatz und auf zwei
Privathäuser gerichtet ist. Im Internet sind einzelne Personen, etwa Fussgän-
ger, zu sehen, aber als solche nicht erkennbar. Hingegen ist sichtbar, ob die
Parkplätze belegt sind, bei Liefer- und Lastwagen können Beschriftungen ge-
lesen werden und es ist abends und nachts stets zu sehen, in welchen Wohn-
räumen der beiden Häuser Licht brennt. Es können somit ohne Weiteres Le-
bensgewohnheiten und weitere Informationen – etwa: längere Abwesenhei-
ten – über die Hausbewohner weltweit abgerufen, ermittelt und auch aufge-
zeichnet werden.

Da Bewohner sich durch diese Webcam beobachtet und kontrolliert fühl-
ten, wollten sie sich dagegen rechtlich zur Wehr setzen.

Fragestellung

Vorweg fragt es sich, wie Personen, die sich durch diese private Webcam in
ihrer Privatsphäre gestört fühlen, vorzugehen haben. Welche rechtliche Rele-
vanz kommt der Tatsache zu, dass die Webcam durch eine Privatperson aus ei-
ner privaten Wohnung heraus betrieben wird? Und welche Bedeutung hat es,
wenn damit der öffentliche Raum – Strasse und Parkplätze – überwacht wird?

Aus der Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten

1. Zivilrechtliches Verfahren

Fühlt sich eine Privatperson durch Video- bzw. Webcam-Aufnahmen eines
anderen Privaten in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt, so kann sie gegen
letzteren gestützt auf Art. 28 ZGB auf dem Zivilweg vorgehen.

2. Zur Zuständigkeit des öffentlichen Gemeinwesens

Wird durch eine Privatperson der öffentliche Raum – hier: Strasse und öf-
fentliche Parkplätze – überwacht, so hat das entsprechende Gemeinwesen zu
prüfen, ob dadurch die Grundrechte derjenigen Personen verletzt werden, die
sich im überwachten Bereich aufhalten.

Das Gemeinwesen hat die Pflicht, in seinem Hoheitsgebiet die verfas-
sungsmässigen Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Im vor-
liegenden Fall insbesondere aufgrund von Art. 13 BV, der die Privatsphäre in
grundsätzlicher Weise schützt. 
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Für die Zuger Einwohnergemeinden ist in diesem Zusammenhang auch 
§ 59 Abs. 1 Ziff. 3 des Gemeindegesetzes (BGS 171.1) zu beachten. Diese Be-
stimmung stellt eine Konkretisierung der allgemeinen Polizeiklausel dar.
Demgemäss haben die Gemeinden somit die Befugnis beziehungsweise Ver-
pflichtung, im öffentlichen Raum für Ruhe und Ordnung sowie die Einhaltung
der Rechtsordnung zu sorgen.

Um den Sachverhalt noch etwas zu verdeutlichen, könnte man sich übri-
gens auch etwa folgendes Beispiel vorstellen: ein Privater überwacht von sei-
ner Wohnung aus mit einer Webcam den öffentlichen Raum vor einem Poli-
zeiposten, einem Spital oder einer Kirche, wobei die Personen erkennbar sind,
die dort ein- und ausgehen.

Die Gemeinde kann Betroffene nun nicht einfach auf den Zivilweg ver-
weisen und selber sich nicht weiter um die Sache zu kümmern, nur weil der
Störer ein Privater ist. Vielmehr ist sie verpflichtet, zu prüfen, ob Personen, die
sich im öffentlichen Raum bewegen, durch Private – durch das Betreiben ei-
ner Webcam – in ihrem Grundrecht auf Privatsphäre verletzt werden.

3. Überwachung des öffentlichen Raums durch eine Privatperson?

Webcams Privater, die den öffentlichen Raum erfassen, sind nur dann zuläs-
sig, wenn auf den übertragenen Aufnahmen keinerlei Personendaten übertra-
gen werden. Konkret bedeutet dies: Personen dürfen somit weder erkennbar
noch bestimmbar sein, ebenso wenig Fahrzeuge (etc.) und auch Lebensge-
wohnheiten von Personen dürfen nicht erkennbar sein.

Fazit

Sofern und soweit Handlungen einer Privatperson Auswirkungen auf den
öffentlichen Raum zur Folge haben, muss das zuständige öffentliche Organ auf
Anzeige hin prüfen, ob die Rechtsordnung im öffentlichen Raum verletzt ist. 

Betreibt ein Privater eine Webcam, die auch Private erfasst, die sich im 
öffentlichen Raum bewegen (bzw. ihre Lebensgewohnheiten etc. darstellt), so
ist davon auszugehen, dass dies grundsätzlich stets unzulässig ist.

Aufgrund der Intervention der Gemeinde hat der Private die entsprechen-
de Webcam übrigens ausser Betrieb gesetzt.

Ergänzender Hinweis

Gestützt auf eine entsprechende Anfrage des Zuger Datenschutzbeauf-
tragten vertrat auch der Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte die
hier dargestellte Rechtsauffassung, wonach somit für die Gewährleistung der
öffentlichen Ordnung auf Gemeindegebiet – im Rahmen des kantonalen und
gemeindlichen Rechts – vorweg die Gemeinde zuständig ist.
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IV. Welchen Datenaustausch zwischen Lehrerschaft und schulischer Sozialar-
beit?

Ausgangslage

Es zeigt sich an gemeindlichen Schulen, dass Jugendliche im sozialen Be-
reich einer Unterstützung bedürfen, die nicht durch die Lehrpersonen erbracht
werden kann. Deshalb werden vielerorts durch Sozialdienste besondere An-
gebote im schulischen Rahmen geschaffen.

Solche Schulsozialarbeitsstellen unterstützen die Schule bei der Umsetzung
ihrer Integrations- und Präventionsaufgaben. Möglicherweise gefährdete
Schülerinnen und Schüler sollen frühzeitig bemerkt und ihnen bei der Be-
wältigung ihrer Schwierigkeiten und Probleme durch die schulischen Sozial-
arbeiter unterstützend beigestanden werden. 

Dem Datenschutzbeauftragten wurde ein Konzept über die Schulsozial-
arbeit an einer Gemeindeschule (im Folgenden: Konzept) zur datenschutz-
rechtlichen Beurteilung vorgelegt.

Fragestellung

Sowohl durch die Lehrperson, insbesondere aber durch die schulischen 
Sozialarbeiter werden über betroffene Schülerinnen und Schüler in der Regel
eine Vielzahl von sehr sensiblen Daten bearbeitet. Es stellte sich die Frage, wie
der Datenaustausch zwischen Lehrperson, Rektorat und schulischem Sozial-
arbeiter zu regeln ist.

Aus der Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten

1. Einleitung

Der Austausch von Schülerdaten zwischen der Schulleitung/Lehrerschaft
und dem Schulsozialarbeiter stellt eine Bearbeitung von Personendaten im
Sinne des Datenschutzgesetzes des Kantons Zug (DSG, BGS 157.1) dar. Die
Tätigkeit des Schulsozialarbeiters ist eine Massnahme der sozialen Hilfe. Die
Zuweisung eines Jugendlichen zu einem Gespräch mit dem Schulsozialarbei-
ter kann eine administrative Massnahme sein. Sowohl im Sozialhilfeverfahren
als auch im Administrativverfahren findet eine Beurteilung des Verhaltens ei-
nes Schülers statt. Die auszutauschenden Daten sind somit besonders schüt-

zenswerte Personendaten im Sinne von § 2 Bst. b des Datenschutzgesetzes. Die-
se können nur bearbeitet beziehungsweise ausgetauscht werden, wenn 

– entweder eine formell-gesetzliche Grundlage dies vorsieht, 

– oder wenn dies für die Erfüllung einer Aufgabe, die in einer formell-ge-
setzlichen Grundlage umschrieben ist, offensichtlich unentbehrlich ist, 

– oder wenn eine ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person vorliegt. 
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2. Datenbekanntgabe Schulleitung/Lehrerschaft an Schulsozialarbeiter

a) Gemäss dem zu beurteilenden Konzept erfolgt die Beratung beim Schul-
sozialarbeiter auf Zuweisung durch die Erziehungsberechtigten, die Lehrper-
sonen, die schulische Heilpädagogik oder die Schulleitung oder auf freiwilli-
ges Begehren des Schülers. 

b) Die Zuweisung eines Jugendlichen durch Lehrerschaft oder Schulleitung
ohne dessen vorgängige Zustimmung erfolgt im Rahmen des Disziplinarwe-
sens. Die disziplinarischen Bestimmungen der Schulordnung sehen eine sol-
che Disziplinarmassnahme – Zuweisung an den schulischen Sozialdienst –
nicht ausdrücklich vor. Nach Meinung der Datenschutzstelle des Kantons Zug
ist aber die Zuweisung an den Schulsozialarbeiter als Disziplinarmassnahme
mit § 24 Abs. 1 und 2 des Schulgesetzes (SchulG, BGS 412.11) vereinbar, wo-
nach erzieherisch sinnvolle Disziplinarmassnahmen angeordnet werden kön-
nen. Die Lehrperson und der Schulsozialarbeiter nehmen also im Rahmen des
Disziplinarwesens Aufgaben wahr, die in einem formellen Gesetz geregelt
sind. Sie können ihre Aufgaben je in ihrem Verantwortungsbereich nur erfül-
len, wenn die Daten dem Schulsozialarbeiter bekannt gegeben werden. Die
Lehrerschaft/die Schulleitung muss diesem die Daten bekannt geben, damit
die Disziplinarmassnahme vollzogen werden kann. Der Schulsozialarbeiter
muss wissen, wer ihm aus welchem Grund zugewiesen wird. Die mit der Zu-
weisung verbundene Datenbekanntgabe ist somit für die Erfüllung der in 
einem formellen Gesetz vorgesehenen Aufgabe (Disziplinierung) unentbehr-
lich und demnach datenschutzrechtlich zulässig. Die Zulässigkeit gilt sowohl
für die Zuweisung durch die Lehrperson als auch durch die Schulleitung, da
gemäss den disziplinarischen Bestimmungen der Schulordnung beide Organe
Disziplinarmassnahmen ausfällen können. 

c) Eine Datenbekanntgabe durch die Lehrerschaft/Schulleitung an den
Schulsozialarbeiter ausserhalb des Disziplinarwesens ist mangels gesetzlicher
Grundlage nur mit Zustimmung des betroffenen Schülers möglich. 

3. Datenbekanntgabe Schulsozialarbeiter an Schulleitung/Lehrerschaft

a) Der Schulsozialarbeiter untersteht gemäss dem zu beurteilenden Kon-
zept der Schweigepflicht. Sofern die Komplexität des Falles eine Zusammen-
arbeit mit aussenstehenden Personen und Institutionen erfordert, arbeitet der
Schulsozialarbeiter darauf hin, dass ihn der betroffene Schüler von der Schwei-
gepflicht entbindet. Gemäss Konzept gilt generell: Eine Datenbekanntgabe
durch den Schulsozialarbeiter ist selbst dann nur mit Zustimmung des be-
troffenen Schülers möglich, wenn der Schüler zur Teilnahme an Sitzungen des
Schulsozialarbeiters zugewiesen worden ist. Zu beachten ist, dass Daten
grundsätzlich auch nur mit Zustimmung des betroffenen Schülers an die zu-
weisende Stelle oder an Eltern bekannt gegeben werden dürfen (zu den Aus-
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nahmen s. Bst. c).

Das Konzept selber stellt übrigens keine Grundlage dafür dar, dass der
Schulsozialarbeiter Daten ohne Zustimmung des betroffenen Schülers an
Dritte – dazu gehört auch die Schulleitung und die Lehrerschaft – bekannt ge-
ben darf. Soweit es also vorsieht, dass der Schulsozialarbeiter Persondaten nur
mit Zustimmung des betroffenen Schülers bekannt geben darf, entspricht es
dem DSG. Ergänzend festzuhalten ist dazu Folgendes:

– Die Zustimmung des betroffenen Schülers zur Datenbekanntgabe hat ein-
zelfallweise und aus Beweisgründen grundsätzlich schriftlich zu erfolgen. Da-
raus lässt sich ableiten, dass der Schulsozialarbeiter den betroffenen Schüler
über Sinn und Zweck der Datenbekanntgabe und über den Inhalt der bekannt
zu gebenden Daten und über den Adressaten vorgängig orientiert. 

– Die bekannt zu gebenden Daten dürfen nur für den dem Schüler bekannt
gegebenen Zweck verwendet werden (Grundsatz der Zweckgebundenheit).
Gleichzeitig darf nur das bekannt gegeben werden, was zur Erreichung des
Zwecks erforderlich ist (Grundsatz der Verhältnismässigkeit).

– Der betroffene Schüler hat jederzeit das Recht, seine Zustimmung zur 
Datenbekanntgabe zu widerrufen.

– Sollte der Schüler noch nicht urteilsfähig sein, ist für eine weiter gefasste
Datenbekanntgabe die Zustimmung des Erziehungsberechtigten (Eltern mit
elterlicher Sorge, Vormund, Pflegeltern) erforderlich.

b) Das Konzept sieht vor, dass der Schulsozialarbeiter bei Selbst- oder
Fremdgefährdung verpflichtet ist, die entsprechenden Massnahmen einzulei-
ten. Aus dieser Bestimmung folgt, dass eine Datenbekanntgabe durch den
Schulsozialarbeiter ohne Zustimmung des betroffenen Schülers nur bei
Fremd- oder Selbstgefährdung möglich ist. Weil das Konzept aber keine ge-
setzliche Grundlage für eine Datenbekanntgabe darstellt, muss sie sich auf ei-
ne gesetzliche Grundlage stützen. Solche gesetzlichen Grundlagen sind etwa:

– § 34 Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EG ZGB, BGS 211.1) sieht
vor, dass eine Pflicht zur Anzeige bei der zuständigen Vormundschaftsbehör-
de besteht, wenn das Kindeswohl gefährdet ist.

– § 6 Strafprozessordnung (StPO, BGS 321.1) sieht vor, dass Behördenmit-
glieder und Angestellte des Gemeinwesens verpflichtet sind, strafbare Hand-
lungen, die von Amtes wegen verfolgt werden und die ihnen im Rahmen der
Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt werden, der Polizei anzeigen müssen.

– Das Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) sieht für eine Person, die eine
Straftat (vorliegend eine Amtsgeheimnisverletzung) begangen hat, die Straf-
losigkeit vor, wenn ein Rechtfertigungsgrund – Berufspflicht, Notwehr, Notstand
– gemäss den Art. 32 – 34 StGB gegeben ist oder wenn die Bekanntgabe mit



265

schriftlicher Zustimmung der vorgesetzten Behörde erfolgte (Art. 320 Abs. 2
StGB). 

c) Daten dürfen nur unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips be-
kannt gegeben werden. Daraus folgt insbesondere, dass der Schulsozialarbei-
ter der zuweisenden Lehrperson/Schulleitung im Rahmen einer Disziplinar-
massnahme nur die Tatsache des Vollzugs bzw. Nichtvollzugs der Massnahme
mitteilen darf. Darüber hinausgehende Informationen sind für die Erfüllung
der Disziplinarordnung hingegen nicht notwendig. Erfolg oder Misserfolg der
Beratungstätigkeit, Gründe des Fehlverhaltens etc. darf der Schulsozialarbei-
ter also nur mit vorgängiger Zustimmung des betroffenen Schülers der Leh-
rerschaft/Schulleitung bekannt geben. 

Fazit

Die Schulleitung/Lehrerschaft darf dem Schulsozialarbeiter im Rahmen ei-
ner disziplinarisch begründeten Zuweisung die für die Durchführung der
Massnahme notwendigen Auskünfte erteilen. Ausserhalb des Disziplinarwe-
sens darf die Datenbekanntgabe nur mit Zustimmung des betroffenen
Schülers erfolgen.

Der Schulsozialarbeiter seinerseits darf der Schulleitung/Lehrerschaft
grundsätzlich nur mit ausdrücklicher und vorgängig erteilter Zustimmung des
betroffenen Schülers Personendaten bekannt geben. Davon ausgenommen ist
die Bekanntgabe des Vollzugs einer Disziplinarmassnahme.
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Er kann bei Selbst- oder Fremdgefährdung auch ohne Zustimmung des be-
troffenen Schülers Daten an Dritte bekannt geben, wenn bestimmte gesetzli-
che Voraussetzungen erfüllt sind.

Ist eine Datenbekanntgabe möglich, hat sie sich auf das zu beschränken, was
für die Erfüllung der Aufgabe notwendig ist. Zudem dürfen Daten nur für den
Zweck verwendet werden, für den sie erhoben wurden.




